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Versicherteninformation 
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 

 

1) Identität des Versicherers 

Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die 

Interlloyd Versicherungs-AG 

ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 

Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 

Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 

 

2) Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern 

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter. 

 

3) Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberechtigte Personen 

Die ladungsfähige Anschrift der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1). 

 

4) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 

 

5) Garantiefonds und Einlagensicherungssysteme 

Solche Instrumente gelten nicht für die Sach- und Haftpflichtversicherung. 

 

6) Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Business Versicherungsbedingungen (VSG 2010) zu Grunde. Der Text der jeweils ver-

einbarten Bedingungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 

 

Was ist versichert? 

Versichert ist auf Grundlage der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)“ und weiterer 

Besonderer Bedingungen (BBR) die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers sowie der mit-

versicherten Personen aus dem angegebenen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten bzw. 

aus der Ausübung der beschriebenen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang regulieren wir 

nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren 

unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen. 

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, Versiche-

rungssummen und Selbstbehalten. 

 

7) Gesamtpreis der Versicherung 

Der Gesamtpreis für den angebotenen Versicherungsschutz folgt aus dem Antrag. Hinzu kommt die zum Zeitpunkt der An-

tragstellung gültige Versicherungsteuer von 19 %.  

 

8) Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an. 

 

9) Beitragszahlung 

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer 

Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf 

Ihrem Verschulden. 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto 

zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den Interlloyd Gebäude- und Haftpflicht-Schutz nach den Allgemei-

nen Bedingungen der möglichen Anpassung des Beitrages. 

 

 

 

10) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
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An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge so-

wie an die in diesem Zusammenhang erfolgten Informationen halten wir uns einen Monat gebunden. 

 

11) Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken 

Risiken dieser Art sind für die Haftpflichtversicherung nicht relevant. 

 

12) Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch den Antrag seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrages durch den anderen 

Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine 

Annahmeerklärung. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 9). 

 

13) Widerrufsrecht 

 Widerruf 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Ver-

bindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  

Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, 

Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 30 33, E-Mail service@interlloyd.de. 

 

 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 

Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-

rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-

halten; dabei handelt es sich um den im Produktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag 

pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Be-

ginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 

Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 

 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

14) Laufzeit des Vertrages 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen. 

Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Vertragszeit 

um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem Ablauf der anderen Partei eine Kündi-

gung zugegangen ist. 

 

15) Kündigung / Beendigung des Vertrages 

Der Interlloyd Sach- und/oder Haftpflicht- Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertrags-

laufzeit, spätestens jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres 

Jahr; er ist dann zum Ende des jeweiligen Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertrags-

partner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann die Interlloyd oder der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen, es sei 

denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb eines vereinbarten Selbstbehaltes. 

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ableh-

nung der Entschädigung zugegangen sein 

 

16) Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages zugrunde gelegt wird 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland zugrunde. 

 

17) Anwendbares Recht / zuständiges Gericht 

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG. 

 

18) Sprachen der Vertragsbedingungen und -information / Kommunikationssprache zum Versicherungsvertrag 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deut-

scher Sprache verfasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in deut-

scher Sprache führen. 

 

19) Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann 

Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können damit kostenlose, außer-

gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 

08 06 32, 10006 Berlin, Tel.0800 – 36 96 000, Fax 0800 – 36 99 000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 

Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der 

Weg zu den Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns bis zu 

einem Betrag von 10.000 Euro daran halten.  

 

20) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Adres-

se siehe Ziffer 4) gerichtet werden. 

 

Weitere Informationen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten. Bei Rück-

fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

Ihre 

 

Interlloyd Versicherungs AG 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen Fragen wahr-

heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nä-

here Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 

Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Ver-

tragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 

dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, blei-

ben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-

fenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuld-

los verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 

wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbe-

standteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-

änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel-

tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, 

auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 

Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht an-

gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht 

für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht 

vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 

Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die An-

zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 

Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 Ihre 

Interlloyd Versicherungs-AG 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB 2012) 
 

– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  

 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

3 Versichertes Risiko 

4 Vorsorgeversicherung 

5 Leistungen der Versicherung  

6 Begrenzung der Leistungen 

7 Ausschlüsse 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder 

einmaliger Beitrag 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

13 Beitragsregulierung 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

15 Beitragsangleichung 

 

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrags 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften 

22 Mehrfachversicherung 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-

mers 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Personen 

28 Abtretungsverbot 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

30 Verjährung 

31 Zuständiges Gericht 

32 Anzuwendendes Recht 

 

 

 

 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 

 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-

ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 

wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 

eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 

das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 

Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-

nommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 

Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 

den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-

denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 

wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-

densersatz statt der Leistung 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-

standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-

tragsleistung geschuldeten Erfolges 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 

auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-

rung der Leistung 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatzleistungen.  

 

 

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-

mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 

dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 

Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-

bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-

tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 

von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, 

soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvor-

schriften entgegenstehen. 

 

 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-

einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft-

pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-

mers wegen 

 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

durch Sachschäden entstanden sind; 

 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 

finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An-

wendung. 

 

 

3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft-

pflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach-

trägen angegebenen Risiken des Versicherungsneh-

mers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Ri-

siken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 

Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
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oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 

der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-

terliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 

Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsor-

geversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt 

sind. 

 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-

hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-

hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versi-

cherer kann den Vertrag jedoch unter den Vorausset-

zungen von Ziffer 21 kündigen. 

 

 

4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertra-

ges sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-

forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-

halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 

kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unter-

lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige An-

zeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 

Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 

angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 

der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-

kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-

strichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-

nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt ei-

ne Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb ei-

ner Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 

nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 

das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 

Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf 

den Betrag von 3.000.000 Euro pauschal für Personen- 

und Sachschäden und 50.000 Euro für Vermögensschä-

den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein gerin-

gere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 

Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 

Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Ver-

sicherungspflicht unterliegen; aus dem Eigentum, 

Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen, von Thea-

tern, Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen und 

Tribünen 

(2) aus der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförde-

rung, Verwendung von und Handel mit explosiven 

Stoffen, soweit hierzu eine besondere behördliche 

Genehmigung erforderlich ist 

(3) aus dem Führen, Hüten oder Halten von Hunden, die 

nach den Verordnungen oder Gesetzen des jeweili-

gen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten wer-

den, als gefährlich oder als Kampfhunde eingestuft 

sind oder für die das Bestehen einer Haftpflichtversi-

cherung nachzuweisen ist. Als solche gelten insbe-

sondere: Tosa-Inu, Bullmastiff, Dogo Argentino, 

Bordeauxdogge, Kangal, Kaukasischer Ovtscharka, 

Mioritic, Tornak, Mastiff, Mastin Español, Rhodesian 

Ridgeback, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Ame-

rican Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, 

Rottweiler, Bullterrier, Bandog, Pitbull-Terrier und 

Kreuzungen mit diesen Hunden; 

(4) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

unterliegen 

(5) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 

im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-

gen zu versichern sind. 

 

 

5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-

pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-

ansprüche und die Freistellung des Versicherungsneh-

mers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn 

der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-

gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-

schädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 

gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Ver-

sicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers ab-

gegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versi-

cherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 

oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-

nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-

gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 

binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu-

stellen. 

 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-

lung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzan-

sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 

Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-

streit über Schadenersatzansprüche gegen den Versiche-

rungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung be-

vollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 

Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-

nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallen-

den Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Be-

stellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 

von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 

der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die 

mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-

teidigers. 

 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-

ter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 

zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 

Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

 

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-

dem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versiche-

rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich 

der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-

pflichtige Personen erstreckt. 

 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versi-

cherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifa-

che der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-

tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs-

fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 

eingetreten ist, wenn diese 
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– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-

lichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln be-

ruhen. 

 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-

rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 

Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Scha-

denersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas an-

deres vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen 

Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprü-

che verpflichtet. 

 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 

nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 

einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 

der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Ver-

sicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-

tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 

der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 

etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 

noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssum-

me, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 

Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapi-

talwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-

chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-

rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versi-

cherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-

cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-

gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-

rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 

verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 

die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 

Versicherungssumme abgesetzt. 

 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 

oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 

scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 

an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-

tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

 

7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von 

der Versicherung ausgeschlossen: 

 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

vorsätzlich herbeigeführt haben.  

 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 

Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 

Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 

 

 

7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 

7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-

ben Versicherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Ver-

sicherungsvertrages. 

 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 

Versicherungsvertrag mitversicherten Personen ge-

hören; 

 als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-

gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht ande-

rer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und  

-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und  

-kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 

Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 

familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 

Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-

bunden sind); 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 

wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä-

hige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Per-

son ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-

cherungsnehmer eine juristische Person des privaten 

oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 

Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-

sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 

oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-

waltern. 

 

Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) 

erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Ange-

hörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 

häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 

geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen-

macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 

Verwahrungsvertrages sind.  

 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sa-

chen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung 

und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen 

gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 

oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit 

betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Ver-

sicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 

seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 

Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 

benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 

Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 

von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 

waren; 
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(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind 

und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbe-

wegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel-

baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 

haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi-

cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 

Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkeh-

rungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

 

Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 

und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 

Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 

Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 

Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-

rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungs-

vertrag etwa mitversicherten Personen. 

 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-

rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-

beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Her-

stellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und 

alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt 

auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-

haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 

Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 

der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Drit-

te im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 

die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 

oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 

Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz-

buch VII sind jedoch mitversichert. 

 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder an-

deren auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 

basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-

macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-

rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf 

Erstattung der durch solche Umweltschäden entstande-

nen Kosten in Anspruch genommen wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 

erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-

setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 

bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 

geltend gemacht werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 

privater Haftpflichtrisiken. 

 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umweltein-

wirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl-

le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 

Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 

Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 

durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-

lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 

oder Wartung von 

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 

befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), 

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-

gesetz (UmweltHG-Anlagen), 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-

stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 

unterliegen, 

– Abwasseranlagen, 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 

bestimmt sind. 

 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 

asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-

ren sind. 

 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelba-

rem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-

giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radi-

oaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzufüh-

ren sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten, 

– aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 

durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwäs-

ser handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutsche,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-

wässer. 

 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 

der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 

Daten, soweit es sich um Schäden handelt aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich-

keits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-

gen Diskriminierungen.  

 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus 

der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh-

mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die 

durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehö-

renden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere ent-

standen sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-

schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Beginn des Versicherungsschutzes / 
Beitragszahlung 
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8 Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-

rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-

rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-

zeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung 

gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der 

Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-

stimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
erster oder einmaliger Beitrag  

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-

scheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 

als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-

trags. 

 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-

gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-

sem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-

treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des 

Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-

nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 

gemacht hat. 

 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-

gen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom 

Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 

Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 

zu vertreten hat. 

 

 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-

stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-

zeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-

cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-

nen Zeitpunkt erfolgt. 

 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 

Verzug entstanden Schadens zu verlangen.  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos-

ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-

destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 

nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei-

trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 

Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4 

mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-

sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 

wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 

Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-

cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-

aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 

hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versiche-

rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-

mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-

rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 

der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-

cherungsschutz. 

 

 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat  

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-

bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag 

zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Ver-

sicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 

widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-

cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 

sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 

Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 

Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschritmandat wider-

rufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 

Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 

werden kann, ist der Versicherer berechtigt, die Zahlung 

künftig außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-

trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 

Textform aufgefordert worden ist. 

 

 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 

sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 

Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-

zug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-

tragszahlung verlangen. 

 

 

13 Beitragsregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-

teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risi-

kos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 

Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf 

der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-

halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-

chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei 

unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 

dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 

dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 

verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 

Verschulden trifft. 

 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-

nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag 

ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitrags-

regulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch 

erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 

Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag 

darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-

chend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss ein-

getretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindest-

beitrags werden berücksichtigt. 
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13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 

die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 

des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 

Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 

gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom 

Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur 

zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 

Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Bei-

trages erfolgten. 

 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-

dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 

mehrere Jahre.  

 

 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versiche-

rer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 

ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeit-

raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 

hat. 

 

 

15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-

satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsan-

gleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 

von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanglei-

chung. 

 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-

kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 

Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch-

schnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der All-

gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-

cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 

vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 

auf die nächstniedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl 

ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 

durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 

für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versiche-

rungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjah-

res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha-

denzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 

Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahres-

beitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozent-

satz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte 

Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit 

der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 

Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 

einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 

der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 

ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbei-

trag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 

Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen un-

ternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr er-

höht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschrei-

ten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben 

würde. 

 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf 

Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verän-

derung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-

tigen. 

 

 

 

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 
 

 

16 Dauer und Ende des Vertrages  

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe-

ne Zeit abgeschlossen. 

 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-

längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 

dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ab-

lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 

zugegangen ist. 

 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 

der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 

darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung 

muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 

dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-

gen sein. 

 

 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg-

fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risi-

ken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 

erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken 

nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 

er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 

 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 

gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versi-

cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 

den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 

Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, 

in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-

teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mittei-

lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 

Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 

zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 

Kündigungsrecht. 

 

 

19 Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 

wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet 

wurde oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 

gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 

spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung 

oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  
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19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 

sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 

zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 

wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unterneh-
men 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche-

rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an-

stelle des Versicherungsnehmers in die während der 

Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver-

hältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 

Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 

Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit ei-

ner Frist von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so-

fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 

Versicherungsperiode 

in Schriftform gekündigt werden. 

 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 

dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang 

auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 

Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 

Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen 

bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 

erlangt. 

 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-

fenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-

rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Ver-

sicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungs-

beitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 

durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-

ten unverzüglich anzuzeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-

steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-

fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 

dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, 

und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehen-

den Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 

alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 

Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 

Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-

recht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei-

gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße-

rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die An-

zeige hätte zugehen müssen. 

 

 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 

bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 

Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 

Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 

der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

 

22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 

ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er 

die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-

langen. 

 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 

macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kennt-

nis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt 

wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 

dem Versicherer zugeht. 

 

 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers  

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-

erhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-

tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-

fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 

Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-

sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-

ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 

auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 

Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-

cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 

den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 

Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-

zuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-

nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-

lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 

behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-

habt oder dies arglistig verschwiegen. 

 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-

fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-

cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder 

unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versiche-

rungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig 

entzogen hat. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 

Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen An-

gaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-

macht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 

fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-

deren Bedingungen, geschlossen hätte. 
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(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-

schutz. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-

falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 

versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-

zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-

rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 

der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-

steht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-

sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-

letzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der 

der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 

weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 

Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-

trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 

wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 

weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-

ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-

sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlan-

gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 

zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 

laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 

mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die 

Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 

aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-

halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-

cherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 

zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 

dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 

ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-

langt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine 

Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände 

zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese 

die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 

und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 

Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 

23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 

Anzeige kannte. 

 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-

fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, 

der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-

rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-

rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 

angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 

die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte-

ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-

den geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahr-

drohend. 

 

 

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-

densersatzansprüche erhoben worden sind, dem Versi-

cherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche 

gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflicht-

ansprüche geltend gemacht werden. 

 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-

sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es 

für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 

Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-

denberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermitt-

lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 

nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 

Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 

angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli-

ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahn-

bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit ver-

kündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver-

sicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 

sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-

sung des Versicherers bedarf es nicht.  

 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 

des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-

cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 

einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 

dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 

Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 

Verfügung stellen. 

 

 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 

zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-

halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-

letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-

gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 

auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-

cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-

cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-

rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versiche-

rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-

cherungsschutz bestehen. 
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Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-

sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-

von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen-

des Kündigungsrecht ausübt. 

 

 

 

Weitere Bestimmungen 
 

 

27 Mitversicherte Person 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-

sprüche gegen andere Personen als den Versicherungs-

nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen 

auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die 

Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) 

gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 

Mitversicherten entsteht. 

 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 

neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Oblie-

genheiten verantwortlich. 

 

 

28 Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 

den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-

rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 

gerichtet werden. 

 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 

Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für ei-

ne Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-

genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-

benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 

Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-

dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 

für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-

nehmers. 

 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-

nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Ver-

legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmun-

gen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 

 

 

30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 

in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 

allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 

der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 

die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller 

in Textform zugeht. 

 

 

31 Zuständiges Gericht  

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-

sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach dem Sitz des Versicherers. Ist der Versicherungs-

nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-

lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 

zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-

mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-

halt hat. 

 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 

bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-

wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-

rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 

zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 

wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-

sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsge-

sellschaft ist. 

 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-

punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-

cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-

rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

 

32 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung 
von Bürobetrieben und freien Berufen (BBR Büro und freie Berufe) 
 

– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  

 

 

TEIL A Allgemeine Bestimmungen  
1 Versichertes Risiko  

2 Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken  

3 Mitversicherte Personen  

4 Subunternehmerbeauftragung  

5 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften  

mit Insolvenzklausel  

6 Nachhaftung  

7 Schiedsgerichtsvereinbarungen  

8 Versehensklausel  

9 Kumulklausel  

10 Konventionelles Produktrisiko  

11 Versicherungssummen/Maximierung/Selbst-

behalte/Sublimits  

12 Prämienberechnungsgrundlage  

 

TEIL B Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen  
1 Generelle Risikoausschlüsse  

2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge, 

Luft- und Raumfahrzeuge  

3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend  

gemacht werden  

 

TEIL C Deckungserweiterungen  
1 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen  

und Besucher  

2 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln  

3 Abwässersachschäden 

4 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-

nehmers  

5 Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander  

6 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander  

7 Auslandsschäden  

8 Internetnutzung  

9 Kraftfahrzeuge, selbst fahrende Arbeitsmaschinen,  

Stapler, Anhänger  

10.1 Mietsachschäden aus Anlass von Dienst- oder  

Geschäftsreisen  

10.2 Mietsachschäden an Immobilien  

10.3 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen oder -geräten 

11 Strahlenschäden  

12.1 Tätigkeitsschäden – Be- und Entladeschäden  

12.2 Tätigkeitsschäden – Leitungsschäden  

12.3 Tätigkeitsschäden – Sonstige Tätigkeitsschäden  

13.1 Vermögensschäden – Verletzung von Datenschutz-

gesetzen  

13.2 Vermögensschäden – sonstige  

14 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht  

15 Vorsorgeversicherung  

16 Ansprüche aus Benachteiligungen 

17 Private Risiken 

18 Umweltrisiko 

19 Kostenübernahme im Strafverfahren 

 

TEIL D Besondere Bedingungen für bestimmte Risiken  
 keine 

 

TEIL E Besonders zu vereinbarende zusätzliche Deckungs-
erweiterungen  

 keine

 

 

TEIL A 
Allgemeine Bestimmungen 
 

 

1 Versichertes Risiko  

1.1 Versichert ist auf Grundlage der „Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)“ 

und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche 

Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-

nehmers aus dem im Versicherungsschein und seinen 

Nachträgen angegebenen Betrieb mit seinen Eigen-

schaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten bzw. aus 

der Ausübung aller der im Versicherungsschein und sei-

nen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeiten.  

 

1.2. Nicht versichert sind, unbeschadet Ziffer 4 AHB (Vorsorge-

versicherung), weitere in der zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung gültigen Gewerbeerlaubnis aufgeführten Tätigkeiten. 

Mitversichert sind gemäß § 5 der Handwerksordnung auch 

Tätigkeiten in anderen handwerklichen Bereichen, sofern 

diese Tätigkeiten mit der Ausführung des übernommenen 

Auftrags in einem fachlichen oder technischen Zusam-

menhang stehen.  

 

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht unselbststän-

diger Niederlassungen und Betriebsstätten im Inland.  

 

1.4 Für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

durch Umwelteinwirkungen und alle sich daraus erge-

benden weiteren Schäden besteht ausschließlich Versi-

cherungsschutz im Umfang der Umwelthaftpflicht-Basis-

versicherung, es sei denn, einzelne Vereinbarungen dieser 

Bedingungen sehen ausdrücklich eine andere Regelung 

vor.  

1.5 Durch Brand oder Explosion eingetretene Personen- und/ 

oder Sachschäden gelten als durch eine Umwelteinwir-

kung eingetretene Schäden. Ausgenommen von dieser 

Regelung sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 

Schäden, die gegen den Versicherungsnehmer aus Pro-

dukthaftpflicht erhoben werden, es sei denn, es handelt 

sich um Tätigkeiten des Versicherungsnehmers, für die 

nach Ziffer 2.6 Umwelt-Haftpflicht-Modell Versiche-

rungsschutz genommen werden können.  

 

 

2 Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken  

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne 

besondere Anzeige, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers aus den betriebs- und branchenübli-

chen Nebenrisiken, und zwar  

 

2.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und 

Nutznießer der Betriebsgebäude und -grundstücke (auch 

Garagen und Parkplätze) – nicht jedoch Luftlandeplätze – , 

sowie aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Über-

lassung von zum Betriebsvermögen gehörenden bebauten 

und unbebauten Grundstücken, Gebäuden oder Räumlich-

keiten an Dritte bis zu einem Bruttojahresmietwert von 

25.000 Euro;  

 

2.2 als Weitervermieter von zu Betriebszwecken gemieteten 

bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden oder 

Räumlichkeiten (auch Garagen, Parkplätzen) an Dritte bis 

zu einem Bruttojahresmietwert von 10.000 Euro;  

 

zu 2.1 und 2.2 gilt:  

Versichert sind hierbei gesetzliche Haftpflichtansprüche 

aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
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nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 

(z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 

Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).  

 

2.3 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäu-

de oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht  

2.3.1 als Bauherr oder Unternehmer von eigenen Bauvorhaben 

(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Gra-

bearbeiten) bis zu einer Bausumme von insgesamt 

1.000.000 Euro je Versicherungsjahr;  

2.3.2 als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Be-

sitzwechsel bestand;  

2.3.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Beleuchtung 

oder sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 

Personen für gesetzliche Haftpflichtansprüche, die gegen 

sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben 

werden;  

2.3.4 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.  

Werden die in Ziffer 2.1, 2.2 oder 2.3.1 genannten Beträge 

überschritten, gelten die Bestimmungen der Ziffer 3 und 

13 AHB.  

 

2.4 aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, 

die ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt 

sind, (z.B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungshei-

me, Kindergärten);  

 

2.5 aus dem Vorhandensein und der Betätigung einer Werks- 

oder Betriebsfeuerwehr sowie der Unterhaltung von Be-

triebssportgemeinschaften und dem Überlassen von 

Plätzen, Räumen und Geräten an diese. Mitversichert ist 

auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglie-

der aus ihrer Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um 

Handlungen oder Unterlassungen rein privater Natur 

handelt und soweit kein anderweitiger Versicherungs-

schutz besteht;  

 

2.6 als Tierhalter zu betrieblichen Zwecken unter Einschluss 

der gesetzlichen Haftpflicht des Tierhüters in dieser Ei-

genschaft, sofern er diese Tätigkeit nicht gewerbsmäßig 

ausführt. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 

auf die Inanspruchnahme als Halter von Hunden, die 

nach den Verordnungen oder den Gesetzen des jeweili-

gen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten werden, 

als gefährlich oder als Kampfhunde eingestuft sind oder 

für die das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nach-

zuweisen ist. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 

ebenfalls nicht auf die Inanspruchnahme aus dem Halten, 

Hüten und Verwenden von Pferden, Kleinpferden, Maul-

tieren, Eseln, Ponys;  

 

2.7 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen ein-

schließlich der Vorführung von Produkten und Fabrikati-

onsmethoden, der Abgabe von Werbematerial, Werbege-

schenken, Proben, Produktmustern sowie der Bewirtung 

der Messegäste während dieser Veranstaltungen;  

 

2.8 aus Reklameeinrichtungen (z.B. Transparenten, Reklame-

tafeln, Leuchtröhren und dergleichen) auch außerhalb 

der Betriebsstätte(n), soweit zulässig oder erlaubt oder 

genehmigt; 

 

2.9 aus betrieblichen Veranstaltungen (z.B. Betriebsfeiern 

und -ausflügen, „Tag der offenen Tür“ sowie aus der 

Durchführung von Betriebs- und Baustellenbesichtigun-

gen und -begehungen). Mitversichert ist die persönliche 

gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus der 

Betätigung im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich 

nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen 

handelt;  

 

2.10 als Inhaber von Verkaufsstellen (auch Marktstand) oder 

eines Fachhandelsgeschäftes (auch Ausstellung) zum 

Zwecke des versicherten Betriebes;  

 

2.11 aus dem Besitz und der Verwendung von nicht selbst 

fahrenden Arbeitsmaschinen oder -geräten;  

 

2.12 aus der Auslieferung von Waren (auch Speisen und Ge-

tränke) sowie sonstigen sich aus dem versicherten Risiko 

ergebenden Tätigkeiten auf fremden Grundstücken;  

 

2.13 aus dem erlaubten Besitz und dem zulässigen Gebrauch 

von Schusswaffen und Munition. Nicht versichert sind der 

Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu 

strafbaren Handlungen. Eine bereits bestehende Jagd-

haftpflicht-Versicherung geht dieser Deckung vor;  

 

2.14 aus dem Handel und dem Vertrieb von Produkten im 

Internet;  

 

2.15 aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage (= Anlage zur 

Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom) 

auf dem Betriebsgrundstück  

2.15.1 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit der 

Einspeisung von elektrischem Strom in das Netz des örtli-

chen Netzbetreibers auf dem im Versicherungsschein be-

zeichneten Grundstück;  

2.15.2 wegen Rückgriffsansprüchen der Strom abnehmenden 

Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungsstörungen. 

Nicht versichert sind Ansprüche von Letztverbrauchern 

aus der direkten Versorgung mit elektrischem Strom. 

Letztverbraucher sind Kunden, die Energie für den eige-

nen Verbrauch kaufen.  

 

2.16 aus dem Betrieb einer Solarthermieanlage auf dem Be-

triebsgrundstück. Mitversichert ist die gesetzliche Haft-

pflicht für Schäden aus der Abgabe von Warmwasser an 

Mieter oder sonstige Dritte in dem aufgeführten Objekt.  

 

2.17 Zu 2.1 bis 2.16 gilt:  

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-

ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 

SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle 

gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-

übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 

Dienststelle zugefügt werden.  

 

 

3 Mitversicherte Personen  

3.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persön-

liche gesetzliche Haftpflicht  

3.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 

und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsich-

tigung des versicherten Betriebes oder eines Teils dessel-

ben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;  

3.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb 

des Versicherungsnehmers eingegliederten Personen (Mit-

arbeiter fremder Unternehmen, Leiharbeiter, Praktikanten, 

angestellte Betriebsärzte (auch bei Nothilfe außerhalb der 

betrieblichen Tätigkeit), Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

(gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte 

(gemäß § 22 Sozialgesetzbuch SGB VII), Beauftragte für 

Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Ab-

fallbeseitigung, Datenschutz und dergleichen) sowie freie 

Mitarbeiter aus ihrer Betätigung für den Versicherungs-

nehmer für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-

chen Verrichtung verursachen. Eine für freie Mitarbeiter 

bestehende Haftpflichtversicherung geht dieser Deckung 

vor.  
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3.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-

ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 

SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle 

gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-

übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 

Dienststelle zugefügt werden.  

 

3.3 Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haft-

pflicht der aus den Diensten des Versicherungsnehmers 

ausgeschiedenen – ehemaligen – gesetzlichen Vertreter 

des Versicherungsnehmers und der sonstigen Betriebs-

angehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versi-

cherungsnehmer, soweit der Versicherungsfall während 

der Laufzeit des Vertrages eingetreten ist.  

 

 

4 Subunternehmerbeauftragung  

4.1 Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungs-

schein aufgeführten Betriebsbeschreibung ist die gesetz-

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Be-

auftragung fremder Unternehmen mit der Ausführung 

von Verrichtungen im Interesse des versicherten Betrie-

bes mitversichert.  

 

4.2 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der frem-

den Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.  

 

 

5 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften mit  
Insolvenzklausel  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-

nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, 

wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder 

Liefergemeinschaft selbst richtet. Für die Teilnahme an Ar-

beits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der 

sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Versi-

cherungssummen) folgende Bestimmungen:  

 

5.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote 

beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des 

Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lieferge-

meinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher 

Partnerfirma die Schaden verursachenden Personen oder 

Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien 

usw.) angehören. Ist eine prozentuale Beteiligung nicht 

vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entspre-

chend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.  

 

5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-

sprüche wegen Schäden an den von den einzelnen Part-

nern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von 

der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, 

von wem die Schäden verursacht wurden.  

 

5.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner 

der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander so-

wie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ge-

gen die Partner und umgekehrt.  

 

5.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich inner-

halb der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 

5.1 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines 

Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröff-

nung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen 

Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versi-

cherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versiche-

rungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach 

dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-

lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.  

5.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.1 bis 5.4 

besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft 

selbst.  

 

 

6 Nachhaftung  

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der end-

gültigen und völligen Betriebs- und/oder Produktions- und 

Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen 

Gründen, wie z.B. Änderung der Rechtsform, Kündigung 

durch einen Vertragspartner) beendet, besteht – mit Aus-

nahme der Umwelthaftpflicht-Versicherung – Versiche-

rungsschutz im Rahmen der folgenden Vereinbarung:  

Für Versicherungsfälle durch vor Beendigung des Versi-

cherungsvertrages hergestellte oder gelieferte Erzeugnis-

se, Arbeiten oder sonstige Leistungen wird im Umfang 

dieses Vertrages Versicherungsschutz noch für die Dauer 

von fünf Jahren nach Vertragsaufhebung geboten. 

Unter diesen Versicherungsschutz fallende Versiche-

rungsfälle gelten als am letzten Tag der Versicherungspe-

riode eingetreten. 

Für den Nachhaftungszeitraum steht die Deckungssum-

me in Höhe des unverbrauchten Teiles der Deckungs-

summe des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-

rungsverhältnis endet, zur Verfügung. 

Im Falle der Betriebs- und/oder Produktions- und Liefe-

rungseinstellung infolge Insolvenz wird Versicherungs-

schutz nur den in Teil A Ziffer 3 – Mitversicherte Perso-

nen – genannten Personen gewährt. 

 

 

7 Schiedsgerichtsvereinbarungen  

7.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-

tritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versi-

cherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden 

Mindestanforderungen entspricht:  

7.1.1 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schieds-

richtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Be-

fähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ih-

ren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem 

Land der Parteien angehören.  

7.1.2 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht 

und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenom-

men im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die 

Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzu-

wendende materielle Recht muss bei Abschluss der 

Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.  

7.1.3 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und be-

gründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung 

tragenden Rechtsnormen anzugeben.  

 

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-

rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unver-

züglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung 

am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwir-

kung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen 

Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl 

des von dem Versicherer zu benennenden Schiedsrich-

ters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung 

einzuräumen.  

 

 

8 Versehensklausel  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf verse-

hentlich nicht gemeldete Risiken, die im Rahmen des ver-

sicherten Betriebes liegen und weder nach den Allgemei-

nen noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der 

Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungs-

nehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses 
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bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende 

Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden 

Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.  

 

 

9 Kumulklausel  

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die  

– auf derselben Ursache beruhen oder  

– auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen 

diesen ein innerer,  

insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 

besteht,  

für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im 

Rahmen verschiedener Abschnitte dieses Vertrages oder 

sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines ande-

ren Haftpflichtversicherungsvertrages bei dem Versiche-

rer, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus diesen 

Abschnitten/Verträgen insgesamt auf die höchste der je 

Versicherungsfall in diesen Abschnitten/Verträgen ver-

einbarten Versicherungssummen begrenzt. In diesem Fall 

gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt eingetre-

ten, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist.  

 

 

10 Konventionelles Produktrisiko 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 

Inhalts des Versicherungsnehmers für Personen, Sach- 

und daraus entstandenen Vermögensschäden (nicht rei-

ne Vermögensschäden und auch nicht Schäden, die im 

Rahmen einer Erweiterten Produkthaftpflichtversiche-

rung zu versichern sind), soweit diese Schäden durch vom 

Versicherungsnehmer  

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,  

– erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen  

verursacht wurden. Der Versicherungsschutz beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Er-

zeugnisse in den Verkehr gebracht hat, die Arbeiten abge-

schlossen oder die Leistungen ausgeführt wurden.  

 

 

11 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalte / 
Sublimits  

11.1 Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versi-

cherungssummen für Personen-, Sach- und Vermögens-

schäden. Sie bilden jeweils die Höchstentschädigung je 

Versicherungsfall. Die Versicherungssummen stehen für 

alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres zwei-

mal zur Verfügung.  

 

11.2 Besondere Versicherungssummen (Sublimits im Rahmen 

der oben genannten Versicherungssummen) und/oder 

Selbstbehalte und/oder Jahresschadenmaximierungen 

sind im Einzelfall innerhalb der nachstehenden Vertrags-

teile vereinbart. 

 

11.3 Kommen in einem Versicherungsfall mehrere Selbstbe-

teiligungen aus diesem Vertrag in Betracht, so wird nur 

die vom Betrag her höchste angerechnet. Die anderen 

Abzüge entfallen.  

 

 

12 Prämienberechnungsgrundlage  

Sofern die Versicherungsprämie nach der Jahreslohn- und 

-gehaltssumme (LGS) oder nach dem Jahresumsatz oder 

nach der Anzahl der tätigen Personen berechnet wird, 

gelten folgende Regelungen.  

 

12.1 Die Jahreslohn- und -gehaltssumme berechnet sich nach 

der LGS aller im Betrieb tätigen Personen einschließlich 

Entgelte für Leiharbeitnehmer(innen), wobei für Ge-

schäftsführer, Inhaber oder Teilhaber jeweils mindestens 

eine fiktive LGS von 25.000 EUR anzusetzen ist, soweit 

nicht ein höheres Entgelt vereinbart ist.  

 

12.2 Der Jahresumsatz berechnet sich aus allen Erlösen aus 

eigenen Erzeugnissen, Leistungen, Arbeiten, dem Verkauf 

von Waren oder anderen Geschäften – abzüglich Mehr-

wertsteuer.  

 

12.3 Die Anzahl der Personen berechnet sich nach der Anzahl 

der durchschnittlich im Versicherungsjahr im Betrieb tä-

tigen Personen einschließlich Inhaber und/oder Ge-

schäftsführer, wobei  

– vier (4) geringfügig Beschäftigte (= Pauschalbesteuerte, 

400-Euro-Kräfte, Heimarbeiter)  

– zwei (2) Teilzeitkräfte, Saisonarbeiter, Leiharbeiter, 

Auszubildende  

wie eine (1) Vollzeitkraft berechnet werden.  

 

 

 

TEIL B 
Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen 
 

 

1 Generelle Risikoausschlüsse 

Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu 

versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 

Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingun-

gen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag 

mitversichert ist, insbesondere Ansprüche  

 

1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder 

Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzurech-

nen sind;  

 

1.2 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene 

Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Ei-

genschaft als pharmazeutischer Unternehmer i.S. des 

AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;  

 

1.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von 

Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwe-

cken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feu-

erwerken;  

 

1.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 

Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen und 

nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;  

 

1.5 wegen Bergschäden (i.S. des § 114 BBergG), soweit es sich 

handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 

Bestandteilen und Zubehör sowie wegen Schäden beim 

Bergbaubetrieb (i.S. des § 114 BBergG) durch schlagende 

Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-

lenstaubexplosionen;  

 

1.6 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-

ruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 

auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-

ruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 

soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;  

 

1.7 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 

punitive oder exemplary damages;  
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1.8 nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusam-

menhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 

des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim-

mungen anderer Länder;  

 

1.9 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;  

 

1.10 wegen Schäden an Kommissionsware (auch Tiere);  

 

1.11 aus dem Halten und/oder Hüten von Kampfhunden oder 

gefährlichen Hunden; Kampfhunde/gefährliche Hunde:  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Inan-

spruchnahme als Halter oder Hüter von Hunden, die nach 

den Verordnungen oder den Gesetzen des jeweiligen Bun-

deslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefähr-

lich oder als Kampfhunde eingestuft sind oder für die das 

Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.  

 

1.12 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 

Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, 

vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit 

brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen;  

 

1.13 wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel-, Untergrundbau 

(auch bei offener Bauweise), Unterwasserarbeiten sowie 

den Betrieb von Steinbrüchen, Sandgruben und Minen;  

 

1.14 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, mag-

netischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder 

Wellen;  

 

1.15 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachterlicher Tätigkeiten 

 

1.16 aus der Herstellung von Tabak-/Tabakwaren sowie der In-

anspruchnahme von Handelsketten, die Tabakwaren un-

ter eigenem Namen vertreiben;  

1.17 aus Schäden durch Abbruch- und/oder Einreißarbeiten 

von Bauwerken oder Bäumen, sofern nicht an anderer 

Stelle dieses Vertrages eine besondere Vereinbarung mit 

dem Versicherer getroffen wurde;  

 

1.18 aus Sprengungen;  

 

1.19 aus Schäden durch Einsammeln, Beförderung, Zwischen-

lagerung, Beseitigung, Behandlung und Verwertung von 

Abfällen und/oder Reststoffen, soweit es sich nicht um 

eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfällen 

und/oder Reststoffe auf dem Betriebsgelände handelt;  

 

1.20 aus Schäden durch  

– Softwareerstellung, -handel, -implementierung, -pflege  

– IT-Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung  

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -pflege 

und alle damit verbundenen Beratungsleistungen  

 

1.21 aus Schäden durch Tätigkeiten als Provider für  

– die Zugangsvermittlung ins Internet (z.B. Access Provi-

ding)  

– das Bereithalten fremder Inhalte (z.B. Host Providing)  

– das Bereithalten eigener Inhalte (z.B. Content Providing)  

– das Zur-Verfügung-Stellen von Anwendungsprogram-

men, auf die über das Internet zugegriffen werden kann 

(Application Service Providing)  

– den Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken  

 

1.22 aus Schäden durch  

– Hardware-Handel, -Modifizierung (Nachrüstung), -Ins-

tallation, -Wartung, - Herstellung  

– Herstellung und Handel von/mit Mess-, Steuer- und 

Regeltechnik  

und alle damit verbundenen Beratungsleistungen  

 

1.23 aus Beschädigung oder Vernichtung von Kfz, Anhängern, 

Arbeitsmaschinen (selbst fahrenden und nicht selbst fah-

renden), Arbeits- und Anbaugeräten oder damit fest ver-

bundenen Teilen, soweit sich diese Fahrzeuge bzw. deren 

Teile zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken in der Ob-

hut des Versicherungsnehmers befinden oder befunden 

haben. Dies gilt auch, wenn Kfz, Anhänger, Arbeitsma-

schinen (selbst fahrenden und nicht selbst fahrenden), 

Arbeits- und Anbaugeräten oder damit fest verbundenen 

Teilen, soweit sich diese Fahrzeuge bzw. deren Teile zur 

Reparatur oder zu sonstigen Zwecken in der Obhut des 

Versicherungsnehmers befinden oder befunden haben 

nur bedient werden. 

 

 

2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahr-
zeuge, Luft- und Raumfahrzeuge  

2.1 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge  

2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen.  

2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die 

sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-

spruch genommen werden.  

2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.  

2.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 genannten Per-

sonen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug 

ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 

keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs 

ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 

wird.  

 

2.2 Luft-/Raumfahrzeuge  

2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder 

für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum-

fahrzeugs in Anspruch genommen werden.  

2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.  

2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von 

Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich 

für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 

Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,  

– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-

holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-

fahrzeugen oder deren Teilen,  

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 

der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 

sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.  
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3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden  

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 

gilt:  

3.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-

ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-

walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 

auf die Versicherungssumme angerechnet.  

 

3.2 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und 

Kanada geltend gemacht werden, gilt: Die Selbstbeteili-

gung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-

rungsfall beträgt 10 % der Ersatzleistung, mindestens 

5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als 

Schadensersatzleistungen.  

 

3.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 

Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut an-

gewiesen ist.  

 

 

 

TEIL C 
Deckungserweiterungen 
 

 

1 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen 
und Besucher  

1.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 

abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhanden-

kommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeuge und 

Fahrräder mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Be-

sucher und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-

den, sofern das Abhandenkommen die ursächlich zu-

sammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das mit 

dem versicherten Betrieb in räumlicher oder tätigkeits-

bedingter Verbindung steht.  

 

1.2 Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl. 

Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Ur-

kunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.  

 

1.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 

1.000.000 Euro, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versi-

cherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 

 

2 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln  

2.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 

abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhanden-

kommen von fremden Schlüsseln für Gebäude und Räu-

me (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten für eine 

Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 

Versicherungsnehmers befunden haben.  

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 

Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendi-

ge Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen 

(auch Neucodierung) sowie für vorübergehende Siche-

rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz 

bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem 

der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.  

2.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Folgeschäden 

eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs und/oder 

Abhandenkommen von Sachen in Räumen und Gebäuden) 

sowie Ansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-

schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sa-

chen (z.B. Kfz.).  

 

2.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 

1.000.000 Euro, höchstens 2.000.000 Euro für alle Versi-

cherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Versiche-

rungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall 

mit 250 Euro.  

 

 

3 Abwässersachschäden  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB – 

die gesetzliche Haftpflichtansprüche des Versicherungs-

nehmers wegen Sachschäden durch Abwässer einschließ-

lich solcher Sachschäden, die durch Abwässer aus dem 

Rückstau des Straßenkanals auftreten, sofern es sich nicht 

um ausgeschlossene Umweltschäden gemäß Ziffer 7.10 (b) 

AHB handelt. Ausgeschlossen bleiben jedoch Ansprüche 

aus Schäden an Entwässerungsleitungen durch Ver-

schmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus er-

gebenden Vermögensschäden.  

 

 

4 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers  

4.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB – 

auch gesetzliche Haftpflichtansprüche der gesetzlichen 

Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehöri-

gen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht 

wird, für den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich ver-

antwortlich ist.  

 

4.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Personenschä-

den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-

mäß dem SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche 

Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-

schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-

gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.  

 

 

5 Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander  

5.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB – 

gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versicherungsneh-

mer untereinander wegen Personen- und/oder Sach-

schäden.  

 

5.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Personenschä-

den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-

mäß dem SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche 

Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-

schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-

gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.  

 

 

6 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander  

6.1 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 

7.4 (3) AHB – auch gesetzliche Haftpflichtansprüche mit-

versicherter natürlicher Personen untereinander wegen  

6.1.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsun-

fälle in dem Unternehmen handelt, in dem die Schaden 

verursachende Person beschäftigt ist;  
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6.1.2 Sachschäden, sofern diese mehr als 50 Euro je Versiche-

rungsfall betragen;  

6.1.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-

gesetzen im Umfang von Ziffer 13.1 Teil C dieses Vertra-

ges, soweit es sich nicht um Ansprüche aus rein privaten 

Handlungen/Unterlassungen handelt.  

 

 

7 Auslandsschäden  

7.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

im Ausland vorkommender Versicherungsfälle  

7.1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 

an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;  

7.1.2 durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne 

dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder 

hat liefern lassen;  

7.1.3  durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer in den 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie die Schweiz 

geliefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin gelangt 

sind; 

Zu 7.1.2 und 7.1.3:  

Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder 

Kanada durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslie-

ferung durch den Versicherungsnehmer oder durch von 

Versicherungsnehmer beauftragte Dritte (auch Export 

über Dritte) ersichtlich für eine Lieferung in die USA, US-

Territorien oder nach Kanada bestimmt waren, besteht 

kein Versicherungsschutz.  

Ebenso nicht versichert ist die Inanspruchnahme für im 

Ausland gelegene Betriebsstätten, z.B. Produktions- oder 

Vertriebsniederlassungen, Läger u. dgl. sowie eine Erwei-

terung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf 

Länder außerhalb des EWR und der Schweiz. 

 

7.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

im europäischen Ausland vorkommenden Versicherungs-

fälle aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbei-

ten (auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen 

Leistungen im Inland oder europäischen Ausland.  

 

7.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche-

rungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 

Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Einge-

schlossen bleiben jedoch gesetzliche Haftpflichtansprü-

che gegen den Versicherungsnehmer, den gesetzlichen 

Vertreter des Versicherungsnehmers oder gegen Perso-

nen, die der Versicherungsnehmer zur Leitung oder Be-

aufsichtigung des versicherten Betriebes oder einen Tei-

les desselben angestellt haben, aus Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-

setzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB);  

 

7.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-

ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-

walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 

auf die Versicherungssumme angerechnet.  

 

7.5 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und 

Kanada oder in den USA/US-Territorien und Kanada gel-

tend gemachten Ansprüchen gilt: Die Selbstbeteiligung 

des Versicherungsnehmers an jedem Versicherungsfall 

beträgt 10 % der Ersatzleistung, mindestens 5.000 Euro, 

höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenser-

satzleistungen.  

 

7.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 

Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

 

 

8 Internetnutzung  

8.1 Versichertes Risiko  

Versichert ist, – insoweit abweichend von Ziffer 7.7, 7.15 

und 7.16 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-

ten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 

soweit es sich handelt um Schäden aus  

8.1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 

Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-

programme;  

8.1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 

Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 

bei Dritten und zwar wegen sich daraus ergebender Per-

sonen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Daten-

veränderungen sowie der Kosten zur Wiederherstellung 

der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Spei-

cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;  

8.1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 

Datenaustausch;  

Für Ziffer 8.1.1 bis 8.1.3 gilt:  

Es obliegt dem Versicherungsnehmer, dass die auszutau-

schenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 

durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. 

Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 

bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-

chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfol-

gen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-

heit, gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von 

Obliegenheiten).  

8.1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit 

besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 

Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheber-

rechten;  

8.1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht 

auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden.  

8.1.6 Für Ziffer 8.1.4 und 8.1.5 gilt:  

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 

Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem 

der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versi-

cherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um An-

sprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt sowie 

Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder 

Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.  

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass 

der Versicherer vom Beginn eines Verfahrens unverzüglich, 

spätestens fünf Werktage nach Zustellung der Klage-, An-

tragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses, vollständig un-

terrichtet wird. Auf Ziffer 25.5 AHB wird hingewiesen.  

 

8.2 Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/Anrech-

nung von Kosten  

8.2.1 Die Versicherungssumme für diese Deckungserweiterung 

beträgt 1.000.000 Euro und stellt zugleich die Höchster-

satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-

rungsjahres dar.  

8.2.2 Innerhalb dieser Versicherungssumme beträgt die 

Höchstersatzleistung für Schäden im Sinne der Ziffer 8.1.5 

100.000 Euro.  

8.2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
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rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-

rungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

– auf derselben Ursache,  

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-

lichem und zeitlichem Zusammenhang oder  

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel-

lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beru-

hen. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.  

8.2.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-

ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-

walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 

auf die Versicherungssumme angerechnet.  

 

8.3 Auslandsschäden  

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 

AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt jedoch 

nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche – ab-

weichend von Ziffer 7 Teil C – in europäischen Staaten 

und nach dem Recht europäischer Staaten geltend ge-

macht werden.  

 

8.4 Nicht versicherte Risiken  

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann-

ten Tätigkeiten und Leistungen:  

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,  

-Pflege;  

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schu-

lung;  

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,  

-wartung, -pflege;  

– Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing;  

– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;  

– Betrieb von Telekommunikationsnetzen;  

– Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;  

– Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-

schluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversiche-

rung besteht  

 

8.5 Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen  

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergän-

zend zu Ziffer 7 AHB Ansprüche  

8.5.1 die im Zusammenhang stehen mit  

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 

elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spam-

ming),  

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-

stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-

melt werden können  

8.5.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versi-

cherungsnehmer oder Gesellschaftern des Versicherungs-

nehmers durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder 

unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht 

werden;  

8.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-

weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen 

des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflicht-

verletzungen herbeigeführt haben.  

 

 

9 Kraftfahrzeuge, selbst fahrende Arbeitsmaschinen,  
Stapler, Anhänger  

9.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers für Schäden aus dem Besitz, Halten und 

dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen, selbst fahrenden Ar-

beitsmaschinen, Staplern und Anhängern, abweichend von 

Teil B, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:  

9.1.1 Auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen alle Kraftfahr-

zeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf deren bauartbe-

dingte Höchstgeschwindigkeit  

9.1.2 Auf bedingt/beschränkt öffentlichen Wegen und Plätzen 

und/oder im öffentlichen Verkehrsraum  

9.1.2.1 alle Kraftfahrzeuge, mit einer bauartbedingten Höchstge-

schwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h  

9.1.2.2 Stapler, mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-

keit von nicht mehr als 20 km/h und die nicht den Vor-

schriften über das Zulassungsverfahren unterliegen  

9.1.2.3 selbst fahrende Arbeitsmaschinen, mit einer bauartbeding-

ten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h 

und die nicht den Vorschriften über das Zulassungsver-

fahren unterliegen  

9.1.2.4 Anhänger, die nicht den Vorschriften über das Zulas-

sungsverfahren unterliegen und nicht in Verbindung mit 

einem versicherungspflichtigen Zugfahrzeug stehen  

 

9.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-

zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 

gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 

unberechtigten Fahrer gebraucht wird.  

 

9.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-

chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 

Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 

verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 

Fahrerlaubnis hat.  

 

 Hinweise  

Bedingt/Beschränkt öffentliche Verkehrsflächen, Wege 

und Plätze  

Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die 

Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, 

handelt es sich um so genannte beschränkt öffentliche 

Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h 

Höchstgeschwindigkeit (Hub- und Gabelstapler und 

selbst fahrende Arbeitsmaschinen jedoch erst mit mehr 

als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit), die ausschließlich 

oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstücken oder 

Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 

Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung 

nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die 

Kraftfahrt-Versicherung (AKB) abgeschlossen werden 

muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten Befrei-

ung von der Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmigung 

nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versicherungs-

pflicht bestehen.  

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen (§ 2 Ziffer 17 FZV)  

Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonde-

ren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 

zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch nicht zur Beförde-

rung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet 

sind. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeits-

maschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtli-

che Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart be-

stimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 

Diese sind dann ausschließlich nach dem Kraftfahrt-Tarif 

zu versichern.  

Stapler (§ 2 Ziffer 18 FZV)  

Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, 

Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt 

oder geeignet sind. Obwohl nicht zulassungspflichtig, 

müssen Stapler beim Verkehr auf öffentlichen Straßen 

amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart 

bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 

Diese sind dann ausschließlich nach dem Kraftfahrt-Tarif 

zu versichern.  
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10 Mietsachschäden  

10.1 Mietsachschäden aus Anlass von Dienst- oder Geschäfts-

reisen  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

Schäden, die anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen 

an gemieteten Räumlichkeiten und an deren Ausstattung 

entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden.  

 

10.2 Mietsachschäden an Immobilien  

10.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 

7.14 (1) AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden an zu betrieblichen Zwe-

cken gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder 

Räumen (nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanla-

gen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermö-

gensschäden.  

10.2.2 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 

1.000.000 Euro begrenzt auf 2.000.000 Euro für alle Ver-

sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 

10.3 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen oder -geräten:  

10.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 

7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus Schäden an nicht zulassungspflichtigen 

und/oder nicht versicherungspflichtigen  

– selbst fahrenden Arbeitsmaschinen  

– Staplern  

– oder sonstigen nicht selbst fahrenden Arbeitsmaschi-

nen und -geräten,  

die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten im 

Rahmen des versicherten Risikos vorübergehend von auf 

der Baustelle tätigen Firmen kurzfristig gemietet oder ge-

liehen (nicht geleast) hat.  

10.3.2 Nicht versichert sind Ansprüche, wenn eine permanente 

Überlassung vorliegt (z.B. zur ständigen, wiederkehren-

den Durchführung von beauftragten Arbeiten).  

10.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden infol-

ge Transport, Brand, Explosion, Nutzungsausfall oder Ab-

handenkommen der Sache.  

10.3.4 Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherun-

gen des Versicherungsnehmers oder dem Geschädigten 

bestehen, gehen diese Versicherungen vor.  

10.3.5 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 

50.000 Euro begrenzt auf 100.000 Euro für alle Versiche-

rungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Versicherungs-

nehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall mit 

1.000 Euro.  

 

10.4 Für 10.1 bis 10.3 gilt:  

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche  

10.4.1 von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;  

10.4.2 von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers 

und solchen Personen, die der Versicherungsnehmer zur 

Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes 

oder eines Teiles desselben angestellt haben;  

10.4.3 von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vor-

genannten Personen und von Angehörigen des Versiche-

rungsnehmers;  

10.4.4 von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer 

oder Gesellschaftern des Versicherungsnehmers durch 

Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter einer ein-

heitlichen unternehmerischen Leitung stehen.;  

10.4.5 aus Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspru-

chung;  

10.4.6 wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 

Gasgeräten;  

10.4.7 wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-

mer hiergegen besonders versichern kann;  

10.4.8 aufgrund Schäden durch Brand oder Explosion (Versiche-

rungsschutz besteht im Rahmen der Umwelthaftpflicht-

Basisversicherung); 

10.4.9 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 

Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 

fallenden Rückgriffsansprüche. Den Wortlaut des Ab-

kommens erhält der Versicherungsnehmer auf Anfrage;  

10.4.10 aufgrund Schäden infolge Schimmelbildung.  

 

 

11 Strahlenschäden  

11.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB und 

Ziffer 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers aus  

11.1.1 dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 

Stoffen;  

11.1.2 Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und 

Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.  

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 

Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs-

schutz über die Umwelthaftpflicht-Basis-Versicherung.  

 

11.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnis-

se, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang 

mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, 

ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich 

war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB be-

rufen.  

11.2.1 Dies gilt nicht für Schäden,  

11.2.1.1 die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder 

von einer solchen Anlage ausgehen;  

11.2.1.2 die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-

schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung 

bedingt sind.  

 

11.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche  

11.3.1 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes 

(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;  

11.3.2 wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleich-

gültig für wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem 

oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versiche-

rungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von 

energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen 

ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben;  

11.3.3 jedem Versicherungsnehmer oder jedem Versicherten 

gegenüber, der den Schaden durch bewusstes Abweichen 

von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verord-

nungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen 

verursacht hat.  

 

 

12 Tätigkeitsschäden  

12.1 Be- und Entladeschäden  

12.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7.AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Con-

tainern sowie der Ladung durch oder beim Be- und Entla-

den und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

12.1.2 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versiche-

rungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von 

oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne 

oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt 

nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von Ver-
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kehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) 

sind.  

12.1.3 Für Schäden am Ladegut und allen sich daraus ergeben-

den Vermögensschäden besteht jedoch nur Versiche-

rungsschutz, wenn 

12.1.3.1 die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 

ist und 

12.1.3.2 es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 

bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 

von Dritten gelieferte Sachen handelt und 

12.1.3.3 der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsneh-

mer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 

Dritten übernommen wird. 

12.1.4 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi-

cherungsfall mit 250 Euro 

 

12.2 Leitungsschäden  

12.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, 

Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie 

Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich daraus erge-

benden Vermögensschäden.  

12.2.2 Für Haftpflichtansprüche aus der Beschädigung von Erd-

leitungen aus Anlass von Arbeiten irgendwelcher Art be-

steht nur dann Versicherungsschutz, wenn die folgenden 

Maßnahmen durchgeführt worden sind:  

12.2.2.1 Vor Ausführung der Arbeiten ist von den zuständigen Stellen 

z.B. Fernmeldeamt, Elektrizitätswerk, Gaswerk, Tiefbauamt, 

Telekommunikationslinien-/-anlageneigentümer – eine 

schriftliche Auskunft darüber einzuholen, ob und wo an 

der Arbeitsstelle Erdleitungen verlaufen. Ist schriftliche 

Auskunft nicht zu erlangen, so muss das Ergebnis der Er-

mittlungen den zuständigen Stellen durch eingeschrie-

benen Brief bestätigt werden.  

12.2.2.2 Leitet der Versicherungsnehmer die Bauarbeiten nicht 

selbst, so hat der Versicherungsnehmer das Ergebnis der 

Ermittlungen zu 18.2.2.1 vor Beginn der Arbeiten dem für 

die Baustelle Verantwortlichen gegen eine schriftliche 

Empfangsbescheinigung auszuhändigen. Wenn es sich um 

Telekommunikationslinien und -anlagen handelt, müssen 

außerdem die „Anweisung zum Schutze unterirdischer Te-

lekommunikationslinien und -anlagen der Deutschen Tele-

kom AG bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)”  

– Stand 09.02.2009 – oder an deren Stelle erlassene An-

weisungen ausgehändigt werden.  

12.2.2.3 Der Beginn der Arbeiten ist den zuständigen Stellen so 

rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass sie erforderliche 

Sicherungsmaßnahmen treffen können.  

12.2.2.4 Jede Beschädigung von Erdleitungen ist den zuständigen 

Stellen sofort zu melden und schriftlich zu bestätigen.  

12.2.3 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 

und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder ge-

lieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

12.2.4 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versi-

cherungsfall mit 250 Euro.  

 

12.3 Sonstige Tätigkeitsschäden  

12.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche 

oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an 

oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle sich dar-

aus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden  

12.3.1.1 durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden 

sind;  

12.3.1.2 dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 

diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und 

beruflichen Tätigkeit benutzt hat;  

12.3.1.3 durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 

Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätig-

keit befunden haben.  

12.3.2 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 

und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder ge-

lieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

12.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen  

12.3.3.1 Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungs-

nehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder 

zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die 

vom Versicherungsnehmer übernommen wurden;  

12.3.3.2 Beschädigung von Fahrzeugen oder Containern einschließ-

lich der Ladung durch/oder beim Be- und Entladen;  

12.3.3.3 Beschädigungen von Leitungen i.S. der Ziffer 12.2 Teil C;  

12.3.3.4 Schäden durch Unterfangungen oder Unterfahrungen;  

12.3.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 

1.000.000 Euro, begrenzt auf 2.000.000 Euro für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Der Versi-

cherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungs-

fall mit 250 Euro.  

 

 

13 Vermögensschäden  

13.1 Vermögensschäden – Datenschutz  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen 

Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von 

Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezo-

gener Daten.  

 

13.2 Sonstige Vermögensschäden  

13.2.1 Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Ver-

mögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versi-

cherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetreten sind.  

13.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

13.2.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 

gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leis-

tungen;  

13.2.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;  

13.2.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-

schaftlich verbundene Unternehmen;  

13.2.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;  

13.2.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-

staltung;  

13.2.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 

Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 

aus Untreue oder Unterschlagung;  

13.2.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfas-

sung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, Aus-

tausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;  

13.2.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Na-

mensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheber-

rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;  

13.2.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 

Kostenanschlägen;  

13.2.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemali-

ge oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-

führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
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Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-

hang stehen;  

13.2.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-

lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 

des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtver-

letzung;  

13.2.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von 

Geld, Wertpapieren und Wertsachen.  

 

13.3 Je Versicherungsfall gilt die im Versicherungsschein ge-

nannte Versicherungssumme. Die Gesamtleistung für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 

Doppelte dieser Versicherungssumme.  

 

 

14 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht  

14.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die 

vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter 

oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene ge-

setzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweili-

gen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, 

Leasinggeber) in dieser Eigenschaft aus Verstößen gegen 

Verkehrssicherungspflichten.  

 

14.2 Mitversichert ist die durch Vertrag übernommene Frei-

stellung öffentlich-rechtlicher Körperschaften von gesetz-

lichen Haftpflichtansprüchen Dritter aus Verstößen ge-

gen Verkehrssicherungspflichten.  

 

 

15 Vorsorgeversicherung  

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten für die Versiche-

rungssummen der Vorsorgeversicherung die in diesem 

Vertrag vereinbarten Versicherungssummen. Auf die be-

sonderen Bestimmungen zum Umweltrisiko wird hinge-

wiesen.  

 

 

16 Ansprüche aus Benachteiligungen 

16.1 Der Versicherungsschutz regelt sich ausschließlich nach 

den „Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversiche-

rung von Ansprüchen aus Benachteiligungen (AVB Be-

nachteiligungen)“, trägt dabei aber das Schicksal des Ge-

samtvertrages, insbesondere Beginn, Ablauf oder 

Kündigung des Vertrages. 

 

16.2 Die Versicherungssumme gemäß Ziffer 4.2 AVB Benach-

teiligungen beträgt je Versicherungsfall und Versiche-

rungsjahr maximal 100.000 Euro.   

 

16.3 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich gemäß Ziffer 4.6 

AVB Benachteiligungen an jedem Versicherungsfall mit 

1.000 Euro. 

 

 

17 Private Risiken 

Mitversichert ist – im Rahmen der AHB und der Besonde-

ren Bedingungen und Risikobeschreibung für die privaten 

Haftpflichtrisiken (BBR Privat) – der unter Ziffer 1 genann-

te Personenkreis subsidiär in seiner Eigenschaft als Pri-

vatperson. 

18 Umweltrisiko 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Umwelt-

einwirkungen gemäß den Besondere Bedingungen und 

Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-

pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im 

Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflicht-Versiche-

rung (BBR Umwelthaftpflicht-Basis- und -Regress) und 

den Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 

für die Umweltschadensversicherung nach Teil 1 (BBR 

Umweltschaden) und den darin genanten Risikobegren-

zungen. 

Darüber hinausgehender Versicherungsschutz, z.B. für um-

weltgefährliche Anlagen, besteht nur nach besonderer 

schriftlicher Vereinbarung. 

 

 

19 Kostenübernahme im Strafverfahren 

Ergänzend zu Ziffer 5.3 AHB gilt: 

19.1 In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das 

einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der 

Versicherer die Gerichtskosten sowie die gebührenord-

nungsmäßigen – gegebenenfalls auch die mit ihm beson-

ders vereinbarten höheren – Kosten der Rechtsverteidi-

gung. 

 

19.2 Es gelten die Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles gemäß Ziffer 25.3 AHB.  

 

19.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geld-

bußen (auch Ordnungsgelder, Zwangsgelder, Geldstrafen, 

Geldsanktionen und dergleichen), Strafen und Strafvoll-

streckungskosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL D 
Besondere Bedingungen für bestimmte Risiken 
 

 

Besondere Bedingungen für bestimmte Risiken, die auch 

ohne besondere Vereinbarung gelten:  

 

keine 

 

 

 

TEIL E 
Besonders zu vereinbarende  
zusätzliche Deckungserweiterungen 
 

 

Falls besonders beantragt und im Versicherungsschein 

genannt, gelten folgende zusätzlichen Deckungserweite-

rungen:  

 

keine 

 

 

 

 



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR Privat) / Stand 01.01.2010 203 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung 
(BBR Privat) 
 

– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  

 

 

1 Versicherter Personenkreis 

Versicherungsnehmer und somit Versicherter im Sinne der 

nachfolgenden Bestimmungen ist 

 

1.1 bei Einzelunternehmungen der jeweilige Inhaber; 

 

1.2 bei Personengesellschaften der jeweilige vollhaftende 

Teilhaber; 

 

1.3 bei Kapitalgesellschaften (auch PLC und Ltd.) das jeweili-

ge Vorstandsmitglied bzw. der jeweilige Geschäftsführer; 

 

1.4 bei eingetragenen Genossenschaften das jeweilige Vor-

standsmitglied; 

 

1.5 bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben der jeweili-

ge Hofinhaber sowie der jeweilige Altenteiler/Altsitzer; 

 

1.6 sofern besonders vereinbart, eine sonstige im Versiche-

rungsschein namentlich (Vor-, Zuname) genannte Person; 

für die Dauer der Inhaberschaft der jeweiligen Position in 

dem Unternehmen/Betrieb. Der Versicherungsschutz er-

lischt mit dem Ausscheiden aus dem Unterneh-

men/Betrieb spätestens mit Beendigung der Betriebs- 

und Berufs-Haftpflichtversicherung. Die Bestimmungen 

zur Nachhaftungsversicherung gelten für die Versiche-

rung nachfolgender privater Haftpflichtrisiken nicht.  

 

 

2 Umfang der Versicherung 

Versichert ist – sofern kein anderweitiger Privat-Haft-

pflicht-Versicherungsvertrag besteht – die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers/Versicherten aus 

den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und 

nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die Inanspruchnahme des Versiche-

rungsnehmers aus 

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenam-

tes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-

gungen aller Art 

oder 

(2) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

 

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht der 

Versicherungsnehmer  

2.1 als Familien- und Haushaltsvorstand  

(1) aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige;  

(2) aus der Betreuung sonstiger aufsichtsbedürftiger Fa-

milienangehöriger, die im Haushalt des Versiche-

rungsnehmers leben. 

 

2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

 

2.3 als Inhaber (z.  B. Eigentümer, Mieter) 

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnun-

gen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), 

einschließlich Ferienwohnung; 

 Bei Sondereigentümern sind versichert gesetzliche 

Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-

schaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich 

jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem ge-

meinschaftlichen Eigentum; 

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses; 

(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses 

oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest in-

stallierten Wohnwagens; 

 sofern die Objekte (1) bis (3) vom Versicherungsneh-

mer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 

werden, einschließlich der zugehörigen Photovolta-

ikanlagen, Garagen, Stellplätze, Gärten, Swimming-

pools und Teiche sowie eines Schrebergartens; 

(4) einer in den EU-Staaten, der Schweiz, Norwegen oder 

der Türkei gelegenen Ferienwohnung und/oder eines 

Ferienhauses, sofern sie vom Versicherungsnehmer 

selbst oder von mitversicherten Personen aus-

schließlich zu Wohnzwecken verwendet werden. 

Ziffer 7.9 AHB ist insoweit aufgehoben. Die Leistun-

gen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflich-

tung des Versicherers gilt in dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Eurobetrag bei einem inländischen 

Geldinstitut angewiesen ist. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-

rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 

obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 

Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten in und 

an der/dem Versicherungsnehmer bereits bewohnten 

Wohnung/Einfamilienhaus (Umbauten, Anbauten, Repa-

raturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veran-

schlagten Bausumme von 50.000 Euro je Bauvorhaben. 

Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversi-

cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 

Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AHB). Nicht versichert 

sind Ansprüche aus Schäden durch Verändern der 

Grundwasserverhältnisse. 

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 

Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

– des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft; 

 

2.4 als Radfahrer; 

 

2.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen sind eine 

jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- 

oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu 

(Training); 

 

2.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem zulässi-

gen Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 

Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken 

oder zu strafbaren Handlungen; 

 

2.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 

Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rin-

dern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tie-

ren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-

schaftlichen Zwecken gehalten werden. 

 

2.8 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers 

(1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder 

Pferde, 
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(2) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

(3) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu 

privaten Zwecken, 

sofern dies gefälligkeitshalber und nur gelegentlich er-

folgt und soweit Versicherungsschutz nicht über eine 

Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. 

Nicht versichert sind Ansprüche der Tierhalter oder -eigen-

tümer sowie Fuhrwerkeigentümer, es sei denn, es handelt 

sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Personen-

schäden. 

 

 

3 Mitversicherte Personen 

3.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

3.1.1 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des 

Versicherungsnehmers 

3.1.2 des in eheähnlicher, mit dem Versicherungsnehmers in 

häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden Partners 

(sonstiger Lebenspartner), soweit dieser an dem Wohnsitz 

des Versicherungsnehmers gemeldet ist und beide unver-

heiratet sind; 

3.1.3 der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adop-

tiv- und Pflegekinder) des Versicherungsnehmers, bei voll-

jährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer 

Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-

bildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/ 

oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar ange-

schlossener Masterstudiengang –, nicht Referendarzeit, 

Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des 

Grundwehr-, Zivildienstes (einschl. des freiwilligen zusätz-

lichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres 

vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

3.1.4 aller weiteren mit dem Versicherungsnehmers dauernd 

in häuslicher Gemeinschaft (nicht in Einliegerwohnung) 

lebenden, allein stehenden, volljährigen Familienangehö-

rigen, soweit diese an dem Wohnsitz des Versicherungs-

nehmers gemeldet sind; 

3.1.5 aller minderjährigen Personen, die sich vorübergehend  

– längstens ein Jahr – in dem Haushalt des Versiche-

rungsnehmers aufhalten (z.B. Au-pair, Austauschschüler), 

soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

 

3.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der in dem 

Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Per-

sonen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche 

gilt für Personen, die aus einem Arbeitsvertrag oder gefäl-

ligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder 

den Streudienst versehen.  

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, 

bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-

ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 

Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 

3.3 Im Verhältnis der nicht verheirateten und nicht eingetra-

genen Lebenspartner zueinander gelten folgende Risiko-

begrenzungen: 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in teil-

weiser Abweichung von Ziffer 7.4 AHB – auch Ansprüche 

der mitversicherten Personen gegen den Versicherungs-

nehmer. Eingeschlossen sind abweichend hiervon die 

übergangsfähigen Regressansprüche von Sozialversiche-

rungsträgern, Sozialhilfeträgern, privater Krankenversi-

cherer, öffentlicher und privater Arbeitgeber. 

Die Mitversicherung des sonstigen Lebenspartners und 

seiner Kinder endet mit Aufhebung der häuslichen Ge-

meinschaft zwischen dem Versicherungsnehmers und 

dem Lebenspartner. 

 

4 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit-

zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahr-

zeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die 

durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

 

4.2 Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

4.2.1 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unter-

liegen; 

4.2.2 ferngelenkten Land- und Wassermodellfahrzeugen; 

4.2.3 Wassersportfahrzeugen inkl. Windsurfbrettern, ausge-

nommen eigene oder fremde Segelboote und eigene oder 

fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- 

oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

 

4.3 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

4.3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-

den Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf 

eine Höchstgeschwindigkeit;  

Nicht versichert ist jedoch der Gebrauch von Kraftfahr-

zeugen auf so genannten beschränkt öffentlichen Ver-

kehrsflächen. Hierbei handelt es sich um Wege bzw. 

Grundstücke wie z.B. stillgelegte Sandgruben/Stein-

brüche, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Kraftfahr-

zeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit, die 

ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Flächen ver-

kehren, sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass für 

sie eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maß-

gabe der „Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtver-

sicherung (AKB)“ abgeschlossen werden muss. Dies gilt 

auch bei behördlich erteilter Ausnahme von der Zulas-

sungspflicht.  

4.3.2 Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-

schwindigkeit; 

4.3.3 selbst fahrenden, zu privaten Zwecken genutzten Ar-

beitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-

schwindigkeit; 

4.3.4 Hierfür gilt: 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in 

Ziffer 3 (2) AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

4.3.5 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-

zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 

gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 

unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-

chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 

Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 

verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 

einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 

Fahrerlaubnis hat. 

Ansonsten besteht kein Versicherungsschutz gemäß 

Ziffer 26 AHB. 

 

 

5 Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 

5.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 

AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-

lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im 

Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es 

sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 

Dritten durch Computerviren und/oder andere Schad-

programme; 
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(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 

Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 

Daten bei Dritten, und zwar wegen sich daraus erge-

bender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 

weiterer Datenveränderungen, sowie der Kosten zur 

Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-

fassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft 

erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Da-

tenaustausch. 

Für Ziffer 5.1 (1) bis 5.1 (3) gilt: 

Es obliegt dem Versicherungsnehmer, dass seine auszu-

tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 

durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. 

Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. 

worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Die-

se Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so 

gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-

genheiten). 

 

5.2 Im Rahmen der im Versicherungsschein und in seinen 

Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssummen be-

trägt die Versicherungssumme für diese Deckungserweite-

rung 1.000.000 Euro. Abweichend von Ziffer 6.2 AHB stellt 

diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Ver-

sicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

 

5.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 

Ziffer 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. 

 

5.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann-

ten Tätigkeiten und Leistungen: 

(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,  

-Pflege; 

(2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,  

-Schulung; 

(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,  

-wartung, -pflege; 

(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, 

Full-Service-Providing; 

(5) Betrieb von Datenbanken. 

 

5.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der 

Versicherungsnehmer bewusst 

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ 

Datennetze eingreifen (z.B. Hacker-Attacken, De-

nial of Service Attacks), 

– Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenord-

nung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-

Viren, trojanische Pferde); 

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewoll-

ten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. 

Spamming), 

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-

stimmte Informationen über Internetnutzer ge-

sammelt werden sollen; 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-

sicherten, soweit der Versicherungsnehmer oder die-

se den Schaden durch bewusstes Abweichen von ge-

setzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. 

Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) 

oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen 

herbeigeführt hat. 

 

 

6 Auslandsdeckung 

6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus Schäden bei vorübergehendem 

Auslandsaufenthalt in EU-Staaten, der Schweiz und Nor-

wegen. 

Im übrigen Ausland besteht Versicherungsschutz nur bei 

einem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. 

 

6.2 Mitversichert ist, über die Leistungen gemäß Ziffer 2.3 

hinaus, die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehen-

den Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) 

von im Ausland (ohne Beschränkung) gelegenen Woh-

nungen und Häusern gemäß Ziffer 2.3 (1) bis (3). 

 

6.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der 

Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut an-

gewiesen ist. 

 

 

7 Gewässerschäden 

7.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mit-

telbare oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der 

physikalischen, chemischen oder biologischen Be-

schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-

wassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von 

oberirdischen Anlagen (auch Kellertanks) zur Lagerung 

gewässerschädlicher Stoffe von höchstens 2.000 l/kg, in 

Kleingebinden mit einem Einzelfassungsvermögen von 

maximal 50 l/kg je Gebinde, die zu den versicherten 

Räumlichkeiten gehören oder dort lagern. Heizöl-, Gas-

tanks können in Einzeltanks oder Batterietanks bis zu ei-

nem Gesamtfassungsvermögen von 2.000 l vorhanden 

sein. Wird dieses Gesamtfassungsvermögen überschrit-

ten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 

Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 

AHB). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für sonstige An-

lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen oder 

aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versiche-

rungsschutz hierfür wird ausschließlich durch gesonderten 

Vertrag gewährt). 

 

7.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-

nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-

derung des Schadens für geboten halten durften (Ret-

tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 

werden von dem Versicherer insoweit übernommen, als 

sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-

cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für 

Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung 

der allgemeinen Bedingungen für den Haftpflicht-Schutz 

(AHB). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 

außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 

ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Ver-

sicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billi-

gung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-

rungsnehmers oder Maßnahmen Dritter zur Abwendung 

oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung der 

des Versicherers. 

 

7.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen die Personen (Ver-

sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 

Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewäs-
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serschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an diese 

gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-

gen herbeigeführt haben. 

 

7.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die un-

mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 

feindlichen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-

ralstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) 

oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 

hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch 

höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-

wirkt haben. 

 

 

8 Schäden an gemieteten Räumen 

8.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-

räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 

Räumen in Gebäuden (nicht an Inventar und Mobiliar), 

Wochenendhaus im Inland (auch Ferienwohnung), ein-

schließlich Gärten sowie Garagen. 

 

8.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 

(1) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-

chung; 

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 

und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden; 

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 

hiergegen besonders versichern kann; 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung. 

 

8.3 Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht 

nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergrei-

fenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

 

8.4 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 

maximal 500.000 Euro, begrenzt auf das Zweifache für 

alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

 

9 Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für die Familie, den mitversicherten Ehegatten und ein-

getragenen Lebenspartner und/oder unverheirateten und 

nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben-

den Kinder des Versicherungsnehmers besteht der be-

dingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 

des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäl-

ligkeitstermin fort. Der Versicherungsschutz erlischt je-

doch zu diesem Zeitpunkt. 

 

 

10 Sachschäden durch häusliche Abwässer 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) 

AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Sach-

schäden durch häusliche Abwässer. 

 

 

11 Einschluss von Allmählichkeitsschäden 

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus 

Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwir-

kung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuch-

tigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. 

dgl.). 

 

 

12 Mitversicherung von Vermögensschäden 

12.1 Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von 

Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während 

der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 

12.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-

stellte oder gelieferte (Sachen, erbrachte Arbeiten 

oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 

wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 

Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 

aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 

sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 

und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-

werbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 

und Kostenanschlägen; 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 

ehemaliges oder gegenwärtiges Mitglied von Vor-

stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 

anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-

mien/Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 

bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. 

von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräu-

sche, Gerüche, Erschütterungen). 

 

12.3 Je Versicherungsfall gilt die im Versicherungsschein ge-

nannte Versicherungssumme. Die Gesamtleistung für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 

Doppelte dieser Versicherungssumme. 

 

 

13 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz (USchadG)  

13.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffent-

lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versi-

cherungsvertrages  

13.1.1 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-

artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 

oder  

13.1.2 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 

und bestimmungswidrig erfolgt ist.  

 

13.2 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 

besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 

Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 

mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 

Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 

oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzufüh-
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ren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn 

der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-

zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).  

 

13.3 Umweltschaden ist eine  

13.3.1 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-

bensräumen,  

13.3.2 Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,  

13.3.3 Schädigung des Bodens.  

 

13.4 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 

AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 

an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder ge-

liehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 

Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.  

 

13.5 Nicht versichert sind  

13.5.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-

ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 

den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen.  

13.5.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  

13.5.2.1 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.  

13.5.2.2 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflicht-

versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlan-

gen können.  

 

13.6 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleis-

tung betragen im Rahmen der gemäß Ziffer 14 vereinbar-

ten Versicherungssumme 3.000.000 Euro. 

 

13.7 Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB im Umfang 

dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 

Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht insoweit 

abweichend von Ziffer 7.9 AHB auch für Pflichten oder 

Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen an-

derer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder An-

sprüche den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht über-

schreiten. 

 

 

14 Versicherungssumme / Jahreshöchstleistung 

Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 

pauschal für Personen-, Sach- Vermögensschäden 

5.000.000 Euro. Sie bildet die Höchstentschädigung je 

Versicherungsfall. Die Versicherungssumme steht für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres zweimal 

zur Verfügung. 

 

 

15 Selbstbeteiligung 

Je Schadenfall gilt eine Selbstbeteiligung von 150 Euro 

vereinbart. Ausgeschlossen davon sind Personenschäden. 
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Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Benachteiligungen 
(AVB Benachteiligungen) 
 

– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 

 

 

1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und 

den mitversicherten Personen Versicherungsschutz für 

den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversi-

cherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-

stimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen Benachtei-

ligungen aus den in Ziffer 1.2 genannten Gründen für 

einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf 

Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Aufsichtsra-

tes, des Vorstandes oder der Geschäftsführung des Versi-

cherungsnehmers oder seine leitenden Angestellten. 

Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungs-

schutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und 

beruflichen Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen 

besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen 

der betrieblichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

 

1.2 Gründe für eine Benachteiligung sind 

– die Rasse 

– die ethnische Herkunft 

– das Geschlecht 

– die Religion 

– die Weltanschauung 

– eine Behinderung 

– das Alter 

– oder die sexuelle Identität 

 

1.3 Der Versicherungsschutz im Sinne von Ziffer 1 erstreckt 

sich auch auf Tochtergesellschaften des Versicherungs-

nehmers, soweit sie ihren Firmensitz in Deutschland ha-

ben. 

Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Un-

ternehmen i.S.v. §§ 290 Abs. 2, 271 Abs. 1 HGB, bei denen 

dem Versicherungsnehmer die Leitung oder Kontrolle di-

rekt oder indirekt zusteht, entweder durch 

– die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder 

– das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichts-, 

des Verwaltungsrats oder eines sonstigen Leistungsor-

gans zu bestellen oder abzuberufen und er gleichzeitig 

Gesellschafter ist oder  

– das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund ei-

nes mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherr-

schungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbe-

stimmung dieses Unternehmens auszuüben. 

Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukom-

mende Tochtergesellschaften erstreckt, umfasst dieser 

nur solche Benachteiligungen, die nach dem Vollzug des 

Erwerbes begangen worden sind. 

 

 

2 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung ei-

nes Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsneh-

mer oder eine mitversicherte Person während der Dauer 

des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist 

ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen 

den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-

son ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter 

dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten 

Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den 

Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu 

haben. 

 

3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes 

3.1 Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Be-

nachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Ver-

sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 

fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als 

an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Hand-

lung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um 

den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 

3.2 Insolvenz 

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versi-

cherungsnehmers oder einer vom Versicherungsschutz 

umfassten Tochtergesellschaft erstreckt sich die Deckung 

für das betroffene Unternehmen und die mitversicherten 

Personen des betroffenen Unternehmens nur auf Haft-

pflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, welche bis 

zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens 

begangen worden sind. 

 

 

4 Versicherungsumfang 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-

pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatz-

ansprüche und die Freistellung des Versicherungsneh-

mers oder der mitversicherten Personen von berechtig-

ten Schadenersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 

wenn der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten 

Personen aufgrund Gesetzes, rechtkräftigen Urteils, An-

erkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung ver-

pflichtet sind und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 

Anerkenntnisse und Vergleiche, die von dem Versiche-

rungsnehmer oder den mitversicherten Personen ohne 

Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-

sen worden sind, binden dem Versicherer nur, soweit der 

Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-

standen hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-

nehmers oder der mitversicherten Personen mit binden-

der Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Ver-

sicherer den Versicherungsnehmer oder die mitversicher-

ten Personen binnen zwei Wochen vom Anspruch des 

Dritten freizustellen. 

 

4.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist eine 

Versicherungssumme von 100.000 Euro der Höchstbe-

trag für jeden Versicherungsfall und für alle während ei-

nes Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfäl-

le zusammen. Kosten gemäß Ziffer 4.4 sind darin inbe-

griffen. 

 

4.3 Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten 

mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungsver-

trages geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer 

Anspruchsteller aufgrund einer Benachteiligung, welche 

durch den Versicherungsnehmer und/oder eine oder meh-

rere mitversicherte Personen begangen wurde, aufgrund 

mehrerer Benachteiligungen, welche durch den Versiche-

rungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversicherte 

Personen begangen wurden, sofern diese Benachteiligun-

gen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und mitei-

nander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem 

Zusammenhang stehen, als ein Versicherungsfall. 
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Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt 

der Geltendmachung der einzelnen Haftpflichtansprüche 

als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haft-

pflichtanspruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste 

Benachteiligung zeitlich vor Beginn des Versicherungs-

vertrages, so gelten alle Benachteiligungen dieser Serie 

als nicht versichert. 

 

4.4 Kosten sind insbesondere: Anwalts-, Sachverständigen-, 

Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwen-

dung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 

des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskos-

ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 

entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-

sung des Versicherers entstanden sind. 

 

4.5 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung 

oder Vergleich an dem Verhalten des Versicherungsneh-

mers oder einer mitversicherten Person scheitert, oder 

falls der Versicherer einen vertragsgemäßen Anteil zur 

Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so 

hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der 

Zurverfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an 

Hauptsache, an Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

4.6 In jedem Versicherungsfall tragen der Versicherungs-

nehmer bzw. die in Anspruch genommenen mitversicher-

ten Personen einen Selbstbehalt von 1.000 Euro. 

 

4.7 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Ansprüche 

auf Erfüllung von Verträgen sowie wegen anderer an die 

Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 

 

5 Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-

cherten Personen, soweit sie den Schaden vorsätzlich  

oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vor-

schrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch 

sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt ha-

ben; dem Versicherungsnehmer und/oder den mitversi-

cherten Personen werden die Handlungen oder Unterlas-

sungen nicht angerechnet, die ohne ihr Wissen begangen 

worden sind; 

 

5.2 die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 1.1 

geltend gemacht werden. Ansprüche des Versicherungs-

nehmers selbst oder seiner Angehörigen gegen die mit-

versicherten Personen sind von der Versicherung ausge-

schlossen. 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner um Sin-

ne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 

und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 

und -kinder; Steifeltern und -kinder, Großeltern und En-

kel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Perso-

nen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 

angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 

verbunden sind; 

 

5.3 welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend 

gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Vollstre-

ckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands gefällt 

wurden –; wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des 

Rechts ausländischer Staaten; 

 

5.4 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z.B. im 

Zusammenhang mit Streitgenossenschaften, Verbands-

klagen oder die z.B. von Gewerkschaften oder Betriebsrä-

ten erhoben werden; 

5.5 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtli-

chen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienst-

recht; ausgeschlossen sind auch Ansprüche im Zusam-

menhang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z.B. Aussper-

rung, Streik); 

 

5.6 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcha-

rakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- 

oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer 

oder die mitversicherten Personen verhängt worden sind; 

 

5.7 soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen 

über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers hinausgehen; 

 

5.8 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensio-

nen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-

gung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der 

Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen 

sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 

um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 

handelt; 

 

5.9 wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des Er-

werbs/der Übernahme eines anderen Unternehmens 

durch den Versicherungsnehmer und/oder einer seiner 

Tochtergesellschaften begangen worden sind; 

 

5.10 wegen Benachteiligungen, die nach dem Abschluss des 

der Veräußerung zugrunde liegenden Vertrages des Ver-

sicherungsnehmers und/oder einer seiner Tochtergesell-

schaften durch ein anderes Unternehmen begangen wor-

den sind; 

 

5.11 wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vor-

nahme von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflich-

tungen, die Auswirkungen auf die Betriebsstätte, wie z.B. 

baulichen Veränderungen, den Arbeitsplatz und/oder den 

Arbeitsprozess haben. 

 

 

6 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers 

6.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefah-

renerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Angabe seiner Ver-

tragserklärung dem Versicherer alle ihr bekannten Gefahr-

umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-

form gefragt hat und die für den Entschluss des Versi-

cherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 

Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch in-

soweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-

klärung, aber vor Vertragsannahme die Versicherer Fragen 

im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Um-

stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versiche-

rers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 

dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-

nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-

lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 

behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-

habt oder dies arglistig verschwiegen. 

 

6.2 Rücktritt 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 

Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
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die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-

sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-

siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-

rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-

schlossen hätte. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 

zurück, darf sie den Versicherungsschutz nicht versagen, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-

vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 

den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-

lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 

in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis-

tig verletzt hat. 

Dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis 

zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufe-

nen Vertragszeit entspricht. 

 

6.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 

weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 

Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-

trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 

wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 

weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-

ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 

Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 

Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertre-

ten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 

Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 

mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-

sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 

der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 

fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihr nach Ziffer 6.2 und 6.3 zu-

stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-

tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 

dem sie von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 

ihr geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

Sie hat die Umstände anzugeben, auf die sie ihre Erklä-

rung stützt; sie darf nachträglich weitere Umstände zur 

Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 

Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 6.2 und 6.3 

genannten Rechte nicht berufen, wenn sie den nicht an-

gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-

zeige kannte. 

 

6.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-

fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 

der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-

rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

7 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

7.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versiche-

rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 

angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 

Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 

unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden ge-

führt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr drohend. 

 

7.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

7.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen. Dies soll in Textform erfolgen. 

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli-

ches oder gerichtliches Verfahren eingestellt, ein Mahn-

bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit ver-

kündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

Gegen einen Mahnbescheid muss der Versicherungs-

nehmer fristgemäß Widerspruch einlegen, ohne dass es 

einer Weisung des Versicherers bedarf. 

7.2.2 Der Versicherungsnehmer muss im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 

beachten, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-

bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-

heitsgemäße Schadenberichte zu erstellen und sie bei der 

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Al-

le Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 

Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-

teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-

sandt werden. 

7.2.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-

spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 

des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-

cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 

einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 

dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 

Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 

Verfügung stellen. 

 

 

8 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

8.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 

zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-

halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-

letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-

gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 

auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 

8.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-

cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, ihre Leistun-

gen in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-

rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-

rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versiche-

rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-

cherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Freistellung 

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 

Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-

sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-

von, ob der Versicherer ein ihr nach Ziffer 8.1 zustehendes 

Kündigungsrecht ausübt. 

 

 

9 Rechte und Pflichten mitversicherter Personen / 
Tochtergesellschaften, Abtretungsverbot 

9.1 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestim-

mungen sind entsprechend auf die mitversicherten Per-

sonen und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungs-

nehmers anwendbar. Die Ausübung der Rechte aus dem 

Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-

rungsnehmer zu. Er ist neben den mitversicherten Perso-

nen und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungs-

nehmers für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-

lich. 

 

9.2 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 

den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

 

10 Beginn des Versicherungsschutzes / 
Beitrag und Versicherungsteuer 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-

rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-

rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzei-

tig im Sinne von Ziffer 11.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte 

Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versiche-

rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 

zu entrichten hat. 

 

 

11 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
erster oder einmaliger Beitrag 

11.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-

scheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 

als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-

trags. 

 

11.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-

gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-

sem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-

treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des 

Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn sie den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-

nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 

gemacht hat. 

 

11.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-

gen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom 

Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 

Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 

zu vertreten hat. 

12 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

12.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-

stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-

zeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-

cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-

nen Zeitpunkt erfolgt. 

 

12.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 

hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihr durch den 

Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 

in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 

zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-

sam, wenn sie die rückständigen Beiträge des Beitrags, Zin-

sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 

angibt, die nach dem Ziffer 12.3 und 12.4 mit dem Fristab-

lauf verbunden sind. 

 

12.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-

sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 

wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 12.2 

Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-

cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn sie den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-

aufforderung nach Ziffer 12.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 

hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versiche-

rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-

mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-

rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 

der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-

cherungsschutz. 

 

 

13 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto verein-

bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag 

zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Ver-

sicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 

widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-

cherungsnehmers von dem Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 

sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 

Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Bei-

trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der 

Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 

Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 

Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat wider-

rufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 

gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 

werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zah-

lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 

Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags 

erst verpflichtet, wenn er von dem Versicherer hierzu in 

Textform aufgefordert worden ist. 

 

 

14 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, 

sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 

Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Rate in Verzug 

ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-

tragszahlung verlangen. 
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15 Beitragsregulierung 

15.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-

len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 

gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 

Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-

tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 

Monats eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 

machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 

Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 

kann diese vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe 

in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschie-

des verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 

kein Verschulden trifft. 

 

15.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-

nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag be-

richtigt (Beitragsregulierung). Bei einer Erhöhung oder Er-

weiterung des Risikos erfolgt diese Berichtigung ab dem 

Zeitpunkt der Veränderung, beim Wegfall versicherter Risi-

ken ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei dem 

Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag 

darf dadurch nicht unterschritten werden. 

 

15.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 

die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 

des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 

Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 

gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom 

Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur 

zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 

Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Bei-

trages erfolgten. 

 

15.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-

dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlungen 

für mehrere Jahre. 

 

 

16 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-

cherer, soweit durch Gesetz nicht anders bestimmt ist, 

nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeit-

raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 

hat. 

 

 

17 Vertragsdauer, Kündigung 

17.1 Dauer und Ende des Vertrages 

17.1.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe-

ne Zeit abgeschlossen. 

17.1.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 

Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 

des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-

gangen ist. 

17.1.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 

der Vertrag, ohne dass er einer Kündigung bedarf, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt. 

17.1.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 

darauf folgenden Jahres gekündigt werden, die Kündigung 

muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 

dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-

gen sein. 

 

17.2 Kündigung nach Versicherungsfall 

17.2.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 

wenn von dem Versicherer eine Zahlung geleistet wurde 

oder dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 

unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-

spruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 

spätestens einen Monat nach der Zahlung oder Rechts-

hängigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der Leistungs-

verweigerung des Versicherers zugegangen sein. 

17.2.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 

sofort nach dem Zugang bei dem Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 

zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam 

wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

17.3 Wenn das versicherte Risiko vollständig und dauernd 

wegfällt, erlischt die Versicherung bezüglich dieses Risi-

kos. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den sie hätte 

erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken 

nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 

sie vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 

 

18 Verjährung, Klagefrist 

18.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-

gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

18.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 

Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 

Textform zugeht. 

 

 

19 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

 

20 Zuständiges Gericht 

20.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach dem Sitz des Versicherers. Ist der Versicherungs-

nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-

lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 

zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-

mangelung eines solchen, seinen gewöhnliches Aufent-

halt hat. 

 

20.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 

bei dem Gericht erhoben werden, dass für seinen Wohn-

sitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 

gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-

rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 

zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-

lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt wenn 

der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-

schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

 

20.3 Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 

nach dem Sitz des Versicherers. 
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21 Anzeigen und Willenserklärung 

21.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-

rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 

oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-

trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerich-

tet werden. 

 

21.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 

Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für ei-

ne Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-

genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-

benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannten 

Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 

in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßi-

ger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen 

sein würde. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-

dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 

für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-

nehmers. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflicht-Versicherung 
(BBR Umwelthaftpflicht-Basis- und -Regress) 
 

– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  

 

 

Soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten die in 

dem Versicherungsvertrag ebenfalls vereinbarten Besonderen 

Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Betriebs- und Berufs-

Haftpflichtversicherung auch für diesen Vertragsteil. Sind dort 

bereits Schäden durch Umwelteinwirkung – abweichend von Ziffer 

7.10 (b) AHB – eingeschlossen, gelten die nachfolgenden Bestim-

mungen nicht.  

 

 

1 Gegenstand der Versicherung  

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im 

Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haft-

pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-

mers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelt-

einwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von 

Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, 

die unter Ziffer 2 fallen.  

 

1.2 Schäden durch Feuer oder Explosion gelten als Schäden 

durch Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Ab-

satzes.  

 

1.3 Mitversichert sind gem. Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden 

aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasser-

rechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Diese 

werden wie Sachschäden behandelt.  

 

1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 

Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen-

ständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in 

Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 

ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.  

 

1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haft-

pflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entste-

hen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 

gelangen.  

 

 

2 Risikobegrenzungen  

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwir-

kungen aus  

 

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 

gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 

zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 

(WHG-Anlagen).  

 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum 

Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).  

 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-

weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-

gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarie-

rungspflichtige Anlagen).  

 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem 

Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 

Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 

chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 

verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwas-

seranlagen- und Einwirkungsrisiko).  

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum 

Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/Pflichtversicherung).  

 

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 

Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 

2.1–2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziffer 

2.1–2.5 bestimmt sind.  

 

 

3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes  

3.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 2.1 – folgende 

Anlagen und/oder Risiken:  

3.1.1 oberirdischer Heizöltank (auch mehrere zusammenhän-

gende Behälter) zur Raumbeheizung bis zu einer Gesamt-

lagermenge von 10.000 Liter, sofern der Versicherungs-

nehmer Betreiber der Anlage ist;  

3.1.2 umweltgefährdende Stoffe in Kleingebinden bis zu 240 l/kg 

pro Einzelbehälter und bis zu einer Gesamtlagermenge 

von 3.000 l/kg. Ausgeschlossen bleiben jedoch haloge-

nierte und teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe;  

3.1.3 Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versiche-

rungspflichtigen Kraftfahrzeugen oder selbst fahrenden 

Arbeitsmaschinen, sofern diese vom Versicherungsschutz 

im Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflicht erfasst 

sind;  

3.1.4 Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z.B. Maschi-

nen);  

 

3.2 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 2.4 – folgende 

Anlagen: Betreiber oder Inhaber von insgesamt bis zu 5 

Fett-, Öl- oder Benzinabscheider; 

 

3.3 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 2.6 – die gesetz-

liche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung, 

Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 

Anlagen gem. Ziffer 2.1–2.5 oder Teilen, die ersichtlich für 

Anlagen gem. Ziffer 2.1–2.5 bestimmt sind, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist 

(Umwelthaftpflicht-Regress).  

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, 

wenn nur eine sogenannte „temporäre Inhabereigen-

schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem 

Probebetrieb einer Anlage gegeben ist und eine Endab-

nahme durch den Auftraggeber, d.h. dem zukünftigen An-

lageninhaber, noch nicht erfolgt ist.  

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden 

unter den in Ziffer 5 genannten Voraussetzungen durch 

den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des In-

habers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer beste-

hen können.  

 

3.4 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten, 

gepachteten Gebäuden und/oder Räumlichkeiten – nicht 

jedoch an Grund und Boden – durch Brand und/oder Ex-

plosion und alle sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden. 

Je Versicherungsfall gilt die gemäß Ziffer 7 genannte Ver-

sicherungssumme, maximal jedoch 3.000.000 Euro. Sie 

steht für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-

res einmalig zur Verfügung.  
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Für Mietsachschäden durch Brand und/oder Explosion 

anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen gelten die 

vorstehenden Bestimmungen ebenfalls. 

 

3.5 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsor-

geversicherung – finden für die Ziffer 2.1–2.6 und 3.1–3.2 

keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Ri-

siken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.  

Ziffer 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterun-

gen – finden für die Ziffern 2.1–2.6 und 3.1–3.2 ebenfalls 

keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengen-

mäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 

Ziffer 3.1–3.2 versicherten Risiken.  

 

 

4 Versicherungsfall  

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 

nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, 

Sachschadens oder eines gemäß Ziffer 1.3 mitversicher-

ten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen 

sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der 

Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht 

darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder 

Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung 

von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.  

 

 

5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-

rungsfall eingetreten ist,  

– nach einer Störung des Betriebes oder  

– aufgrund behördlicher Anordnung  

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah-

men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-

meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 

1.3 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung 

der Störung des Betriebes oder die behördliche Anord-

nung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, 

wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.  

 

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 

Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Vo-

raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 

dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 

oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 

ausgeführt werden.  

 

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stö-

rung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung un-

verzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich 

ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der 

notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt 

zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 

auf Verlangen dem Versicherer fristgemäß Widerspruch 

gegen behördliche Anordnungen einzulegen  

oder  

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-

stimmen.  

 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 

genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 

Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 5 vereinbar-

ten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 

geeigneten Aufwendungen ersetzt.  

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 

genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver-

sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und 

objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Auf-

wendungen in einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmer entsprechenden Verhältnis zu kür-

zen; die Beweislast  

für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer.  

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 

Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-

neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 

verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht 

für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-

sächlich ist.  

 

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versi-

cherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 

einem Gesamtbetrag von 10 % der Versicherungssumme 

gemäß Ziffer 7.1 je Störung des Betriebes oder behördlicher 

Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur einmal, er-

setzt. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendun-

gen jedoch 2.000 Euro selbst zu tragen.  

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem 

Schaden, so werden die von dem Versicherer ersetzten 

Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßge-

bende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, 

dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jah-

reshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungs-

jahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsäch-

lich gemindert hat. Im Falle einer solchen Anrechnung 

hat der Versicherungsnehmer von den Selbstbehalten 

gemäß Ziffer 5.5 und Ziffer 7.4 den höheren zu tragen.  

 

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen  

– auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der 

Ziffer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 

Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein-

richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 

gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-

mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 

des Versicherungsnehmers standen.  

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen-

dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-

den versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.3 

mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrich-

tungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-

mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, 

beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesse-

rungen sind abzuziehen.  

 

 

6 Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind  

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 

entstanden sind, dass beim Umgang mit Wasser gefähr-

denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop-

fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnli-

che Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. 

Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung 

des Betriebes beruhen.  

 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt un-

vermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um-

welteinwirkungen entstehen. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er 

nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schaden-

ursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegeben-

heiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schä-

den nicht erkennen musste.  

 

6.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche-

rungsvertrages eingetreten sind.  
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6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frühe-

rer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht 

oder hätte beantragt werden können.  

 

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 

der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-

rungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz 

nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Um-

welteinwirkung betroffen waren.  

 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 

Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablage-

rung von Abfällen.  

 

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 

durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-

rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-

stehen (Produkthaftpflicht). Dies gilt nicht für Versiche-

rungsschutz nach Ziffer 3.3.  

 

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Aus-

lieferung entstehen.  

 

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun-

gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be-

hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 

Umweltschutz dienen, abweichen.  

 

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 

Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 

einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 

für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 

oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu-

ren bewusst nicht ausführen.  

 

6.11 Ansprüche wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), so-

weit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstü-

cken, deren Bestandteilen und Zubehör.  

 

6.12 Ansprüche wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. 

§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 

Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.  

 

6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 

Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhal-

tens.  

 

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf 

Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-

ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 

oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 

hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch 

höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-

gewirkt haben.  

 

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh-

mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte  

oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-

fahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.  

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die 

sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in An-

spruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.  

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso-

nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 

Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieser Bestim-

mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 

dieses Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 

nicht in Betrieb gesetzt wird.  

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abwei-

chende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss 

insoweit nicht.  

 

6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh-

mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte  

oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 

oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als 

Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 

Anspruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.  

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für 

Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 

für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 

Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,  

– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-

holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-

fahrzeugen oder deren Teilen,  

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 

der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie we-

gen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.  

 

6.17 Ansprüche wegen Schäden aus der Verwendung von 

Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen-

schutz- und Düngemitteln.  

 

6.18 Rückgriffsansprüche, die unter den Regressverzicht nach 

dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 

Schadenereignissen fallen. 

 

6.19 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachterlicher Tätigkeiten. 

 

 

7 Versicherungssummen / Maximierung / 
Serienschadenklausel / Selbstbehalt  

7.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 

pauschal für Personen-, Sach- sowie gemäß Ziffer 1.1 mit-

versicherte Vermögensschäden: 

3.000.000 Euro (bei Personenschäden für die einzelne 

Person jedoch nicht mehr als 250.000 Euro). 

 

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 

angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 

jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 

der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-

pflichtige Personen erstreckt.  

 

7.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle durch  

– dieselbe Umwelteinwirkung  

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhen-

den Umwelteinwirkungen  

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-

henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen 
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Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeit-

licher, Zusammenhang besteht  

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 

Versicherungsfall,  

der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 

eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.  

 

7.4 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-

fall von der Schadenersatzleistung 500 Euro selbst zu 

tragen. Dies gilt nicht bei Schäden durch Brand oder Ex-

plosion. 

 

 

8 Nachhaftung  

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi-

gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 

oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi-

cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 

für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziffer 1.3 mitversi-

cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirk-

samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnis-

ses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:  

8.1.1 Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 

vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses an gerechnet.  

8.1.2 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-

haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versi-

cherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfan-

ges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 

Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 

das Versicherungsverhältnis endet.  

 

8.2 Die Regelung der Ziffern 8.1, 8.1.1, 8.1.2 gelten für den Fall 

entsprechend, dass während der Laufzeit des Versiche-

rungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise weg-

fällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Weg-

falls des versicherten Risikos abzustellen ist.  

 

 

9 Versicherungsfälle im Ausland  

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin-

gungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Aus-

land eintretende Versicherungsfälle,  

– die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tä-

tigkeit im Sinne der Ziffer 3 im Inland zurückzuführen 

sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 3 nur, 

wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das 

Ausland bestimmt waren;  

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 

an Ausstellungen und Messen.  

 

9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind einge-

schlossen im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen  

– abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland ein-

tretende Versicherungsfälle,  

9.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anla-

gen oder Teilen im Sinne von Ziffer 3 zurückzuführen sind, 

wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland 

bestimmt waren;  

9.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 

Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 3 

zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland 

erfolgen;  

9.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-

tung, Wartung oder sonstigen Tätigkeiten zurückzuführen 

sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.  

 

 

 

zu Ziffer 9.2:  

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Perso-

nen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und 

unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Betrie-

bes sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfal-

les gemäß Ziffer 5 werden nicht ersetzt.  

zu Ziffer 9.2.2 und 9.2.3:  

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der 

Haftpflicht für im Ausland gelegene Anlagen oder Be-

triebsstätten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlas-

sungen, Läger und dgl.  

 

9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

9.3.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, 

die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt  

oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut 

worden sind.  

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge-

gen den Versicherungsnehmer und gegen die gesetzli-

chen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 

versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben ange-

stellt hat, aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die 

den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterlie-

gen (siehe Ziffer 7.9 AHB);  

9.3.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 

punitive oder exemplary damages;  

9.3.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-

sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 

des französischen Code Civil  

 

9.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-

ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-

walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 

auf die Versicherungssumme angerechnet.  

 

9.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kana-

da oder in den USA/US-Territorien und Kanada geltend 

gemachten Ansprüchen, gilt:  

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an je-

dem Schaden beträgt 10 % der Ersatzleistung, mindes-

tens 5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten 

als Schadensersatzleistungen.  

 

9.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 

Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

 

 

10 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden  

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 

gilt:  

10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-

sprüche  

10.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 

punitive oder exemplary damages.  

10.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-

sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 

des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim-

mungen anderer Länder.  

 

10.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-

ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-
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walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen 

auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 

10.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und 

Kanada geltend gemacht werden, gilt:  

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an je-

dem Schaden beträgt 10 % der Ersatzleistung, mindes-

tens 5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten 

als Schadensersatzleistungen.  

 

10.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 

Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut an-

gewiesen ist.  
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung 
(BBR Umweltschaden) 
 

– sofern im Versicherungvertrag vereinbart –  

 

 

Der Versicherungsschutz in der Umweltschadensversicherung 

besteht ausschließlich im Rahmen der nachfolgenden Bestim-

mungen.  

 

 

 

Teil 1 
Grunddeckung 
 

 

1 Gegenstand der Versicherung  

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 

Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltscha-

densgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umwelt-

schaden ist eine  

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-

bensräumen,  

– Schädigung der Gewässer,  

– Schädigung des Bodens.  

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi-

cherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen 

Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaß-

nahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch 

genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 

Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder pri-

vatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.  

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 

solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An-

sprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltscha-

densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs-

richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset-

zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-

bestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 

Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-

schließlich über eine Betriebs- oder Berufs-Haftpflicht-

versicherung oder eine Umwelt-Haftpflichtversicherung 

vereinbart werden.  

 

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risi-

ken und Tätigkeiten:  

1.2.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen 

oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die 

Ziffer 2.1 bis 2.5 fallen, unabhängig davon, ob diese Risiko-

bausteine vereinbart wurden oder nicht;  

1.2.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht 

von Ziffer 1.2.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen;  

1.2.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 

Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 

2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen 

bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht 

selbst Inhaber der Anlagen ist.  

 

1.3 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht  

1.3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 

und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsich-

tigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-

selben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.  

1.3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die 

sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für 

den Versicherungsnehmer verursachen.  

 

1.4 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch 

von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kfz:  

– Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstge-

schwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und 

Plätzen verkehren;  

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;  

– Stapler mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwin-

digkeit;  

– selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 

20 km/h Höchstgeschwindigkeit;  

– Anhänger.  

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die 

nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahr-

zeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von 

Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 

bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bun-

desminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-

zeuge gehören.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-

braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-

zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 

gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 

unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des 

Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 

Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-

zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 

sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be-

nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.  

 

1.5 Abweichend von Ziffer 1.2.1 und 2.1 sowie 2.4 gelten fol-

gende Anlagen mitversichert: 

1.5.1 Umweltgefährdende Stoffe in Kleingebinden bis zu 

240 l/kg pro Einzelbehälter und bis zu einer Gesamtlager-

menge von 3.000 l/kg. Ausgeschlossen bleiben jedoch ha-

logenierte und teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe; 

1.5.2 Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versiche-

rungspflichtigen Kraftfahrzeugen oder selbst fahrenden 

Arbeitsmaschinen; 

1.5.3 Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z.B. Maschinen); 

1.5.4 Inhaber oder Betreiber von insgesamt bis zu 5 Fett-, Öl- 

oder Benzinabscheider; 

1.5.5 oberirdischer Heizöltank (auch mehrere zusammenhän-

gende Behälter) zur Raumbeheizung bis zu einer Gesamt-

lagermenge von 10.000 Liter, sofern der Versicherungs-

nehmer Betreiber der Anlage ist; 

 

 

2 Risikobegrenzungen  

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 

Umweltschäden aus  

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 

gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 

lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-

Anlagen);  

 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 

zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen);  

 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-

weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-

gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarie-

rungspflichtige Anlagen);  

 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-

bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
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Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 

chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 

verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwas-

seranlagen- und Einwirkungsrisiko);  

 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 

zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).  

 

 

3 Betriebsstörung  

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umwelt-

schäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und un-

fallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-

vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsge-

mäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des 

Dritten sind (Betriebsstörung).  

 

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im 

Rahmen der Ziffer 1.2.2 Versicherungsschutz für Umwelt-

schäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. 

Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.1 für Umwelt-

schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-

gang von oder mit Erzeugnissen Dritter i.S.v. Ziffer 1.2.2. 

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 

und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf 

einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfeh-

ler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 

kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 

des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 

von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt wer-

den können (Entwicklungsrisiko).  

 

 

4 Leistungen der Versicherung  

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetz-

lichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inan-

spruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-

nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentra-

gungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem 

sonstigen Dritten.  

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflich-

tungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 

Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 

Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet 

ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-

kenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 

ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-

schlossen worden sind, binden die  nur, soweit der An-

spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 

hätte.  

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des 

Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 

Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versi-

cherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 

Dritten freizustellen.  

 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihr zur Abwick-

lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inan-

spruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen 

Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-

men des Versicherungsnehmers abzugeben.  

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-

tungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder 

Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versiche-

rungsnehmer, ist die er Versicherer zur Verfahrens- und 

Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwal-

tungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Ver-

sicherungsnehmers.  

 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha-

dens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versiche-

rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungs-

verpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines 

Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Ver-

sicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-

cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihr 

besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.  

 

 

5 Versicherte Kosten  

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten 

Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich 

notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, 

Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten  

 

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, 

natürlichen Lebensräumen oder Gewässern  

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanie-

rungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Res-

sourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder 

annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;  

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanie-

rungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressour-

cen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausge-

glichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu 

einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten 

natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;  

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätig-

keiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürli-

cher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt 

des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entste-

hen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig 

entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, 

die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten na-

türlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologi-

schen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche 

Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnah-

men der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre 

Wirkung nicht entfaltet haben.  

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen 

der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahres-

höchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 

10 % der vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.  

 

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kos-

ten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si-

cherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 

kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so 

dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung sei-

ner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwär-

tigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erheb-

liches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen 

Gesundheit mehr darstellt.  

 

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für 

Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versiche-

rungsnehmers gemäß Ziffer 10.1 oder am Grundwasser 

gemäß Ziffer 10.2 eintreten, sind nur nach besonderer 

Vereinbarung versichert.  

 

 

6 Erhöhungen und Erweiterungen  

6.1 Für Risiken der Ziffer 2.1 bis 2.5 besteht kein Versiche-

rungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der 

Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Ver-

änderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 2.1 bis 

2.5 versicherten Risiken.  

 

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.3 umfasst der Versi-

cherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 

Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
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brauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-

serfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-

rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.  

 

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-

hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-

hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es 

sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und 

diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder De-

ckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versi-

cherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzun-

gen von Ziffer 25 kündigen.  

 

 

7 Neue Risiken  

7.1 Für Risiken gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5, die nach Abschluss 

des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der 

Versicherungsschutz besonderer Vereinbarung.  

 

7.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.3, die nach Abschluss 

des Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz 

im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziffer 

7.2.3.  

7.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-

rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 

Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 

Beitragsrechnung erfolgen. Tritt der Versicherungsfall ein, 

bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versiche-

rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 

Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzu-

gekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstri-

chen war.  

7.2.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 

angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-

gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von 

einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, 

entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 

rückwirkend ab dessen Entstehung.  

7.2.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 

Entstehung bis zur Einigung i.S. von Ziffer 7.2.2 auf den 

Betrag von 500.000 Euro (der Versicherungssumme) be-

grenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere 

Versicherungssummen festgesetzt sind.  

7.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß 

Ziffer 7.2.1 bis 7.2.3 gilt nicht für Risiken  

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-

zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-

rungspflicht unterliegen;  

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 

Bahnen;  

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

unterliegen;  

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 

im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-

gen zu versichern sind.  

 

 

8 Versicherungsfall  

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung 

des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, 

die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der 

Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht 

darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder 

Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme 

von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.  

 

 

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-

rungsfall eingetreten ist,  

(1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 2.1 

bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;  

(2) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.3 nach 

einer Betriebsstörung bei Dritten;  

(3) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.2 nach 

einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der 

Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung 

nach behördlicher Anordnung;  

(4) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.1 nach ei-

ner Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder 

Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorlie-

gen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anord-

nung;  

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 

versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maßnahmen 

zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid-

bar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der 

Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen 

in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maß-

geblich der frühere Zeitpunkt ist.  

 

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder be-

hördlichen Anordnungen i.S.d. Ziffer 9.1 werden unter den 

dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsa-

che übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versi-

cherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme 

durch die Behörde ausgeführt werden.  

 

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 

des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüg-

lich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die 

Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen-

dig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu ver-

hindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Ver-

langen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 

behördliche Anordnungen einzulegen  

oder  

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-

men.  

 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 

genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 

Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbar-

ten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 

geeigneten Aufwendungen ersetzt.  

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 ge-

nannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versi-

cherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und ob-

jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwen-

dungen in einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-

zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 

Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-

neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 

verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht 

für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-

sächlich ist.  

 

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten 

Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleis-

tung bis zu einem Gesamtbetrag von 10 % der Versiche-

rungssumme je Störung des Betriebes oder behördlicher 

Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur einmal, er-

setzt. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendun-

gen 2.000 Euro selbst zu tragen.  
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Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem 

Schaden, so werden die von dem Versicherer ersetzten 

Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßge-

benden Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, 

dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jah-

reshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjah-

res die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 

gemindert hat.  

 

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch 

soweit sie sich mit Aufwendungen i.S.v. Ziffer 9.1 decken – 

zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sa-

nierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sa-

chen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des 

Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Ei-

gentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, 

auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt 

oder geliefert hat.  

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 

oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 

versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Be-

triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi-

cherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintre-

tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

 

 

10 Nicht versicherte Tatbestände  

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:  

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 

Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von 

Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer ha-

ben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 

darstellen,  

 

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 

Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des 

Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 

gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch 

verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, 

soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder 

natürliche Lebensräume handelt;  

 

10.2 am Grundwasser;  

 

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwas-

sers oder seines Fließverhaltens;  

 

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 

sind;  

 

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 

nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstü-

cke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 

bereits kontaminiert waren;  

 

10.6 die im Ausland eintreten;  

 

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 

Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, ab-

tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten  

oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Ge-

wässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit 

solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen;  

 

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 

oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 

entstehen;  

 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Frei-

setzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall-

dung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-

fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch 

plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig 

und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe 

durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden 

oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz 

des Versicherungsnehmers stehen;  

 

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-

se zurückzuführen sind;  

 

10.11 die zurückzuführen sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten,  

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  

(3) Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten  

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden;  

 

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 

Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche be-

hördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzu-

reichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im 

erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist;  

 

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Ein-

richtungen zur Endablagerung von Abfällen;  

 

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 

eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 

den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeug-

anhängers verursachen.  

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die 

sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in An-

spruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten.  

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Perso-

nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 

Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieser Bestim-

mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 

des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht 

in Betrieb gesetzt wird.  

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine ab-

weichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Aus-

schluss insoweit nicht.  

 

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 

eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 

den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-

chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 

oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-

ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 

Versicherten. Nicht versichert sind Pflichten oder An-

sprüche wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge 

aus  

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für 

Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 

für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 

Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;  
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– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-

holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-

fahrzeugen oder deren Teilen.  

 

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 

den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-

ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen;  

 

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, 

dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gege-

benen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden 

Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 

regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu 

befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht 

ausführen;  

 

10.18 durch Bergbaubetrieb i.S.d. BBergG;  

 

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-

gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-

streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 

oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche 

gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-

mentare Naturkräfte ausgewirkt haben;  

 

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-

sonen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 

haben;  

 

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 

Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht 

haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 

oder Schädlichkeit  

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben;  

 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertrag-

licher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche 

Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen;  

 

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehö-

renden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere ent-

standen sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig gehandelt hat;  

 

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.  

 

10.25 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachterlicher Tätigkeiten 

11 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschaden-
klausel / Selbstbehalt  

11.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 

3.000.000 Euro (bei Personenschäden für die einzelne 

Person jedoch nicht mehr als 250.000 Euro. Diese Versi-

cherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung der 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 

angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 

jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 

der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 

oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kos-

ten gemäß Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme 

angerechnet.  

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-

tretende Versicherungsfälle durch  

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,  

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhen-

de Einwirkungen auf die Umwelt,  

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-

hende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen 

den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sach-

licher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder  

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln  

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-

sicherungsfälle als eingetreten gilt.  

 

11.3 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich je Versicherungs-

fall an den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten mit 10 %, 

mindestens 250 Euro, höchstens 2.500 Euro. Der Versi-

cherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzli-

chen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inan-

spruchnahme verpflichtet.  

 

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-

gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 

hat die  für den von der Weigerung an entstehenden 

Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer 5 und Zinsen nicht 

aufzukommen.  

 

 

12 Nachhaftung  

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi-

gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 

oder durch Kündigung der oder des Versicherungsneh-

mers, so besteht der Versicherungsschutz für solche 

Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der 

Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der 

Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 

festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:  

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 

vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses an gerechnet.  

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 

Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungs-

umfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils 

der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in 

dem das Versicherungsverhältnis endet.  

 

12.2 Die Regelung der Ziff.12.1 gilt für den Fall entsprechend, 

dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnis-

ses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der 

Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versi-

cherten Risikos abzustellen ist.  

 

 

13 Versicherungsfälle im Ausland  

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang 

dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 

Versicherungsfälle,  

– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage 

oder eine Tätigkeit im Inland i.S.d. Ziffer 2.1 bis 2.5 und 

Ziffer 1.2.1 bis 1.2.3 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tä-

tigkeiten i.S.d. Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 nur, wenn die Anla-

gen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für 

das Ausland bestimmt waren;  

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 

an Ausstellungen und Messen, wenn Versicherungs-

schutz gem. Ziffer 1.2.1 vereinbart wurde.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von 

Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß natio-
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nalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, 

sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der 

o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.  

 

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert 

im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-

reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-

tretende Versicherungsfälle,  

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anla-

gen oder Teilen i.S.v. Ziffer 1.2.3 oder Erzeugnisse i.S.v. 

Ziffer 1.2.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder 

Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland be-

stimmt waren;  

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 

Wartung von Anlagen oder Teilen i.S.v. Ziffer 1.2.3 zurück-

zuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfol-

gen;  

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, 

Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 1.2.1 zu-

rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland er-

folgen.  

 

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im 

Ausland gelegener Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Pro-

duktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.  

 

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-

schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-

pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-

füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 

Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

 

 

14 Kündigung nach Versicherungsfall  

14.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 

wenn  

– von dem Versicherer eine Zahlung von Sanierungskos-

ten geleistet wurde oder  

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Er-

stattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflich-

ten gerichtlich zugestellt wird.  

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 

spätestens einen Monat nach der Zahlung von Sanie-

rungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen 

sein.  

 

14.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 

sofort nach ihrem Zugang bei der wirksam. Der Versiche-

rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-

gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 

zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 

wird.  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.  

 

 

15 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 

bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (s. Zif-

fer. 6.3) ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungs-

verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 

innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 

wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 

Kenntnis erlangt hat.  

16 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umwelt-
schadens und nach Eintritt eines solchen  

16.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 

nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzei-

gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentra-

gungsansprüche erhoben wurden.  

16.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, dem Versi-

cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informie-

ren über:  

– seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegen-

de Information an die zuständige Behörde,  

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder 

Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Ver-

sicherungsnehmer,  

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem 

Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, 

Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,  

– den Erlass eines Mahnbescheids,  

– eine gerichtliche Streitverkündung,  

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 

oder gerichtlichen Verfahrens.  

 

16.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-

gen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den 

Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versiche-

rer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 

erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regu-

lierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht 

des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 

sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden.  

 

16.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Um-

weltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzu-

stimmen.  

 

16.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt 

im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versi-

cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 

erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 

des Versicherers bedarf es nicht.  

 

16.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen 

Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versi-

cherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Ver-

fahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfah-

rens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im 

Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungs-

nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle er-

forderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 

Unterlagen zur Verfügung stellen.  

 

 

17 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten  

17.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 

zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-

halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-

letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-

gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 

auf grober Fahrlässigkeit beruhte.  

 

17.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-

cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-

cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
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Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-

rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 

Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versiche-

rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-

cherungsschutz bestehen.  

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 

ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-

von, ob der Versicherer ein ihr nach Ziffer. 17.1 zustehen-

des Kündigungsrecht ausübt.  

 

 

18 Mitversicherte Personen  

18.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche ge-

gen andere Personen als den Versicherungsnehmer 

selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 

Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestim-

mungen der Ziffer. 7 gelten nicht, wenn das neue Risiko 

nur in der Person eines Versicherten entsteht.  

 

18.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 

neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegen-

heiten verantwortlich.  

 

 

19 Geltende Bestimmungen aus den „Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB)“  

Folgende Bestimmungen der AHB gelten auch für die Um-

weltschadensversicherung:  

Ziffer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 

29, 30, 31, 32  

 

 

 

Teil 2 
Zusatzbaustein 1 
 

 

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein 
dokumentiert, gilt:  

 

1 Abweichend von Teil 1 Ziffer 10.1 besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz  

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, 

die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern 

befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 

stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-

pachtet oder geliehen sind oder waren.  

– an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers 

steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 

oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Ge-

fahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.  

 Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche 

für Schäden an diesen Böden kann Versicherungs-

schutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und 

Teil 3 (Zusatzbaustein 2) vereinbart werden.  

– an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Ei-

gentum des Versicherungsnehmers stehen, standen 

oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder gelie-

hen sind oder waren.  

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Ge-

wässer handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, 

geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet 

Teil 1 Ziffer 1.1 letzter Absatz dann keine Anwendung, 

wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in An-

spruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von ei-

nem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der 

Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen 

Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.  

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 

die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.  

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Be-

ginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Be-

sitz nimmt, besteht abweichend von Teil 1 Ziffer 6 und 

Ziffer 7 kein Versicherungsschutz.  

 

 

2 Abweichend von Teil 1 Ziffer 10.2 besteht Versicherungs-
schutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grund-
wasser 

 

 

3 Nicht versicherte Tatbestände  

Die in Teil 1 genannten Ausschlüsse finden auch für die-

sen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungs-

schein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist, gilt:  

Nicht versichert sind:  

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines 

auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungs-

nehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 

gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen 

Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder 

Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-

dung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Aus-

tausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in 

eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von 

Erdreich.  

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließ-

lich über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung 

vereinbart werden.  

 

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unter-

irdischen Abwasseranlagen ausgehen.  

 

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der 

Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.  

 

 

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt  

Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleis-

tung betragen im Rahmen der gemäß Teil 1 Ziffer 11 ver-

einbarten Versicherungssumme 500.000 Euro.  

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-

fall von den gemäß Teil 1 Ziffer 5 versicherten Kosten 

2.000 Euro selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in 

diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 

und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme ver-

pflichtet.  
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Teil 3 
Zusatzbaustein 2 
 

 

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein 
dokumentiert, gilt:  

 

1 Abweichend von Teil 1 Ziffer 10.1 und über den Umfang 
von Teil 2 (Zusatzbausteins 1) besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für wei-
tergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des 
Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß 
Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungs-
nehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Scha-
dens ist oder war.  

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche 

schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge 

einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksam-

keit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsneh-

mers ist. Teil 1 Ziffer 3.2 findet keine Anwendung.  

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, 

Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet Teil 

1 Ziffer 1.1 letzter Absatz keine Anwendung.  

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 

die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.  

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Be-

ginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Be-

sitz nimmt, besteht abweichend von Teil 1 Ziffer 6 und 

Ziffer 7 kein Versicherungsschutz.  

 

 

2 Versicherte Kosten  

In Ergänzung zu Teil 1 Ziffer 5.2 sind die dort genannten 

Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens 

auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine 

Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.  

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der 

Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung  

--- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste  

oder 

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer 

aufgewendet wurden.  

 

 

3 Nicht versicherte Tatbestände  

3.1 Nicht versichert sind Kosten i.S.v. Ziffer. 2, soweit die 

Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge 

einer Betriebsstörung beim Dritten ist.  

 

3.2 Die in Teil 1 und Teil 2 genannten Ausschlüsse finden auch 

für diesen Zusatzbaustein Anwendung.  

 

 

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt  

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Teil 2 

(Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungssumme und 

der dort vereinbarten Selbstbeteiligung.  
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Versicherungsausweis zum ARAG Online-Forderungsmanagement 
 

 

 

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat mit der ARAG SE einen Grup-

penversicherungsvertrag über das ARAG Online-Forderungs-

management geschlossen.  

 

Auf der Grundlage dieses Gruppenversicherungsvertrages stellt die 

ARAG SE den Versicherten, die bei der Interlloyd Versicherungs-AG 

eine Business Vorsorge Haftpflichtversicherung nach den AHB 

2012 abgeschlossen haben, ein Internetportal für die schnelle und 

einfache Beauftragung eines Inkassodienstleisters mit der Einzie-

hung von Zahlungsforderungen, die mit der im Versicherungs-

schein genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen 

selbstständigen Tätigkeit des Versicherten im Zusammenhang 

stehen, nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen zur Ver-

fügung. 

 

Die Geltendmachung von Ansprüchen bedarf keiner vorherigen 

Zustimmung der Interlloyd Versicherungs-AG. 

 

Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung der 

Business Vorsorge Haftpflichtversicherung nach den AHB 2012. 

 

Der Versicherungsschutz endet ebenfalls im Fall der Beendigung 

dieses Gruppenversicherungsvertrages zur nächsten jeweiligen 

Beitragsfälligkeit. In diesem Fall werden die Interlloyd Versiche-

rungs-AG und die ARAG SE den Versicherten über den bevorste-

henden Fortfall des Versicherungsschutzes informieren. 

 

 

Risikoträger des ARAG Online-Forderungsmanagements: 

ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 

Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 

Vorstand: Dr. Paul-Otto Faßbender (Vors.) 

Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton,  

Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze 

Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 66846 

USt-ID-Nr.: DE 119 355 995 

 

 

Leistungsumfang: 

(1) Die ARAG SE übernimmt, sofern nicht Versicherungsschutz 

durch eine anderweitige Rechtsschutz-Versicherung besteht, 

die Kosten für den Inkassodienstleister (Inkassokosten). 

(2) Ferner trägt sie, solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, 

die Gerichtskosten für einen Mahn- und Vollstreckungsbe-

scheid sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung für drei 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die der Inkassodienstleis-

ter verauslagt hat, soweit die Zwangsvollstreckungsmaßnah-

men nicht später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstre-

ckungstitels eingeleitet werden. 

(3) Neben den Inkassokosten erstattet die ARAG SE auch die 

notwendigen Auslagen des Inkassodienstleisters für Anfragen 

beim Einwohnermeldeamt. 

(4) Die Umsatzsteuer trägt die ARAG SE nur, soweit der Versi-

cherte nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

(5) Für die Tätigkeit des Inkassodienstleisters ist die ARAG SE 

nicht verantwortlich. 

 

 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

Anspruch auf Versicherungsschutz besteht, wenn  

a) die einzelne Zahlungsforderung mindestens 25 Euro und 

höchstens 250.000 Euro beträgt, 

b) die Rechnungsstellung längstens zwölf Monate vor Abschluss 

des Haftpflichtvertrages erfolgte und 

c) solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, das heißt solange 

der Schuldner keine materiell-rechtlichen Einwände gegen die 

Forderung erhebt und 

d) der Schuldner der Zahlungsforderung des Versicherten nicht 

nachgekommen ist. 

 

 

Was ist nicht versichert? 

(1) Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht nicht, 

a) wenn die Forderung verjährt oder noch nicht fällig ist, 

b) wenn der Versicherte die Forderung kraft rechtsgeschäft-

licher Abtretung erlangt hat 

c) wenn im Falle gerichtlicher Geltendmachung kein deut-

sches Gericht zuständig ist 

d) für die Beitreibung der Forderung im Ausland, 

e) wenn eine durch das Inkassounternehmen einzuholende 

Bonitätsauskunft über den Schuldner nicht positiv aus-

fällt und wenn (weitere) Beitreibungsbemühungen wegen 

der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Schuldners nach verständiger kaufmännischer Würdi-

gung ohne hinreichende Aussicht auf Erfolg sind, 

f) wenn die Forderungen in ursächlichem Zusammenhang 

stehen mit 

aa) Spiel- oder Wettverträgen  

bb) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften 

cc) Gewinnzusagen 

dd) dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und 

der Finanzierung von Kapitalanlagen. 

(2) Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn der Ver-

sicherte den Inkassoauftrag an den Inkassodienstleister zu-

rückzieht. 

(3) Der Versicherungsschutz endet, wenn die Zahlungsforderung 

strittig wird. Die Kosten für das strittige Verfahren übernimmt 

die ARAG SE im Rahmen des Online-Forderungsmanage-

ments nicht. 

 

 

Anzuwendendes Recht 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 

gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 11, 14, 16 und 20 ARB 2013 

sinngemäß. 
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Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft 
 

 

 

Information zur Verwendung Ihrer DatenInformation zur Verwendung Ihrer DatenInformation zur Verwendung Ihrer DatenInformation zur Verwendung Ihrer Daten    

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss 

des Versicherungsvertrags, zur Durchführung des Vertragsverhält-

nisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbe-

zogene Daten von Ihnen. Die Verarbeitung und Nutzung dieser 

Daten ist gesetzlich geregelt. 

Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den „Verhalten„Verhalten„Verhalten„Verhaltens-s-s-s-

regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 

die deutsche Versicherungswirtschaft“die deutsche Versicherungswirtschaft“die deutsche Versicherungswirtschaft“die deutsche Versicherungswirtschaft“    verpflichtet, nicht nur die 

gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, sondern auch darüber hinaus 

weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergrei-

fen.  

Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, 

die Sie im Internet unter www.interlloyd.de abrufen  können. Eben-

falls im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen un-

serer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-

nehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister. Auf 

Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Lis-

ten aus.  

    

Ihre RechteIhre RechteIhre RechteIhre Rechte    

Des Weiteren können Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-

cherten Daten beantragen sowie die Berichtigung Ihrer Daten 

verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprü-

che auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, 

wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzu-

lässig oder nicht mehr erforderlich erweist.  

In allen diesen Fällen können Sie sich jederzeit an den Interlloyd 

Kunden-Service wenden.  

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 211 963 07. Natürlich kön-

nen Sie uns auch schreiben:  

Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf oder 

per E-Mail an service@Interlloyd.de. 

    

Einwilligung und Schweigepflichtentbindung zur Erhebung und Einwilligung und Schweigepflichtentbindung zur Erhebung und Einwilligung und Schweigepflichtentbindung zur Erhebung und Einwilligung und Schweigepflichtentbindung zur Erhebung und 

Verarbeitung von GesundhVerarbeitung von GesundhVerarbeitung von GesundhVerarbeitung von Gesundheitsdaten und anderen besonderen eitsdaten und anderen besonderen eitsdaten und anderen besonderen eitsdaten und anderen besonderen 

Arten personenbezogener DatenArten personenbezogener DatenArten personenbezogener DatenArten personenbezogener Daten    

Sofern bei der Risiko- oder Leistungsprüfung oder in der Schaden-

bearbeitung Gesundheitsdaten verarbeitet werden, holen wir zuvor 

eine Einwilligungs- und ggf. auch eine Schweigepflichtsentbin-

dungserklärung bei Ihnen bzw. beim Betroffenen ein. Sollen andere 

besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 

BDSG erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wie beispielswei-

se die Information über eine Gewerkschaftszugehörigkeit als Ta-

rifmerkmal wird mit dem betreffenden Antrag eine entsprechende 

Einwilligungserklärung vom Antragsteller eingeholt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum HinweisHinweis zum HinweisHinweis zum HinweisHinweis zum Hinweis----    und Informationssystemund Informationssystemund Informationssystemund Informationssystem    

Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt 

das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

(HIS). An das HIS melden wir ebenso wie andere Versicherungsun-

ternehmen erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versiche-

rungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung 

bedürfen. 

Zweck des durch das HIS ermöglichten Informationsaustausches 

ist die Unterstützung der Risikobeurteilung bei Versicherungsan-

trägen, der Sachverhaltsaufklärung bei Versicherungsfällen unter 

Rückgriff auf frühere Schadenfälle sowie die Bekämpfung von 

Versicherungsmissbrauch. 

Eine Einmeldung in das HIS ist bei Antragstellung oder im Versi-

cherungsfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. 

eine Immobilie, betreffen.  

Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich 

hohe Schadenhäufigkeit feststellen. In diesen Fällen werden insbe-

sondere Daten zu Ihrer Immobilie, wie die Anschrift, Vertrags- bzw. 

Schadenart an das HIS gemeldet. 

Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erfor-

derlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versi-

cherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch 

diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Ver-

sicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir 

Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall 

beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben 

müssen. 

Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS mel-

den, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns be-

nachrichtigt. 

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 

www.informa-irfp.de.  

    

Betriebliche DatenschutzbeauftragteBetriebliche DatenschutzbeauftragteBetriebliche DatenschutzbeauftragteBetriebliche Datenschutzbeauftragte    

Die Kontaktdaten unseres betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

finden Sie auf unserer Internetseite www.intertlloyd.de unter dem 

Stichwort „Datenschutz“. 
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